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Hinweis: Das in dieser Studie gewählte generische Maskulinum bezieht sich zugleich auf die 
männliche, die weibliche und andere Geschlechteridentitäten. Zur besseren Lesbarkeit wird auf 
die Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Alle Geschlechteridenti-
täten werden ausdrücklich mitgemeint, soweit die Aussagen dies erfordern. 
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Mit Hilfe eines Behördenleistungsportals bietet ein Portalbetreiber Behördenleistungen dem 
Kunden auf digitaler Ebene an. Es stellt einen Zugangskanal für den Kunden auf ein oder meh-
rere Behördengänge dar. Das Behördenleistungsportal kommuniziert mit dem Fachsystem1 der 
zuständigen Behörde, in dem die Geschäftsfallbearbeitung stattfindet. Ein Behördenleistungs-
portal kann als Kunden-Front-End verstanden werden, welches die Schnittstelle zwischen 
Kunde und Behörde unterstützt: 

 
 

 

1 Aus Sicht des Portals kann das behördeninterne Fachsystem auch als Back-End aufgefasst werden. Da dies an 
die Perspektive gebunden ist, wird es in dieser Studie nicht so bezeichnet.  
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Ausgehend von der prozessualen Betrachtung und des branchenüblichen Sprachgebrauchs 
wurden die aus Architektursicht wichtigsten Begriffe im Kontext von Behördenleistungsporta-
len in einem Informationsmodell in Beziehung gebracht: 

Juristische 
Person

KundeÖffentliche 
Verwaltung

Unternehmen

Behördengang

Behördenleistung

User

N

1

erteilt

 
(Vergrösserte Darstellung im Querformat in Anhang B) 
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weiterarbeiten kann, muss die Übertragung bzw. Weiterleitung mit Single Sign On (SSO) und 
Kontextsynchronisation einhergehen. Es werden die dazu nötigen Schnittstellenprozesse be-
nannt und auf logischer Ebene spezifiziert, die neben der Behördengang-Adressierung auch 
den Kontext des Behördengangs im Consumer-Portal, bestehend aus korrespondierendem U-
ser-Login, Kundenselektion und dazugehörigem Bewirtschaftungsrecht auf das Provider-Portal 
übertragen, wie folgendes Bild illustriert:  

Behördenleistungsportal 1 Rainer
Zufall

Kunde: Keis Problem AG

 

X-Meldung
einreichen  

Y-Bewilligung
beantragen

Behördenleistungsportal 2 Rainer
Zufall

Kunde: Keis Problem AG

Zeitraum von ............ bis ............
Ort: ....................................................
Grund: ...............................................
verantwortlich: ..................................

Gesuch Y-Bewilligung

 SSO + Kontextsynchronisation 
 

Es werden Szenarien aufgezeigt, wie die Schnittstelle in der Konstellation A) Gemeinsamer 
Identitätsprovider und in der Konstellation B) bilaterale Peer-to-Peer Trust funktioniert. Da B) 
Peer-to-Peer Trust eine vom Identitätsprovider entkoppelte Lösung darstellt, wird diese gegen-
über A) letztlich präferiert.  

 

Die nachfolgende Grafik zeigt das Gesamtbild der beschriebenen Schnittstellen am Beispiel ei-
nes per Peer-to-Peer Trust eingebundenen Behördengangs, dessen Implementation im Provi-
der-Portal mit dem dahinterstehenden zuständigen behördeninternen Fachsystem kommuni-
ziert: 
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Behördenleistungsportal 2 behördeninternes 
Fachsystem

 

Behördengang
Leistung X  

Geschäftsfall-
bearbeitung
Leistung X

Behördenleistungsportal 1

 
 

Behördengang
Leistung X

SSO+Kontextsynchronisation

API Endpoint "Behördengang-
Rückmeldungen" des Portals 1

Status
Benachrichtigungen
Ergebnisdokumente

API Endpoint des behördeninternen Fachsystems 
für den Empfang kundenseitiger Messages

API Endpoint des Portals 2 für den 
Empfang behördenseitiger Messages

API Endpoint "Introspection" 
des Portals 1

Schnittstelle zur Einbindung extern 
implementierter Behördengänge

Schnittstelle Behördengang 

 
 

Abschliessend trifft der Entwurf der Integrations-Sollarchitektur für beide Schnittstellen die 
Festlegung, dass die Definitionshoheit zu deren Ausgestaltung über die Standardisierung hinaus 
beim jeweiligen Provider liegt. Im Fall von Integrationsmuster 1 betrifft das das behördenin-
terne Fachsystem, im Fall von Integrationsmuster 2 das Provider-Portal. 

 

0.3.4 Empfehlungen für das weitere Vorgehen 

Die in dieser Studie entwickelte Integrations-Sollarchitektur für Behördenleistungsportale soll 
schrittweise umgesetzt werden. Die Roadmap ist in Phasen eingeteilt, sodass zu einem späte-
ren Zeitpunkt über optionale Ausbauschritte entschieden werden kann. 





https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/digitale-transformation-ikt-lenkung/strategie-planung/ikt-strategie_bund_2020-2023.html
https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/digitale-transformation-ikt-lenkung/strategie-planung/ikt-strategie_bund_2020-2023.html
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Das Bewilligungsverfahren sticht als das komplexeste hervor. Es läuft nach dem folgenden Mus-
ter ab: Ein Kunde9 (juristische oder natürliche Person) stellt ein Gesuch zu einer bestimmten 
Behördenleistung und löst damit einen Geschäftsfall in der betreffenden Behörde aus. Die Be-
hörde bearbeitet das Gesuch und kommuniziert Rückmeldungen zum Bearbeitungsstand oder 
allfällige Rückfragen an den Kunden zurück. Bei der Bearbeitung können allfällige Abklärun-
gen/Zustimmungen von anderen Amtsstellen nötig sein. Nach eingehender Prüfung der Ge-
suchsunterlagen übermittelt die Behörde am Ende des Verfahrens10 dem Kunden das Ergebnis 
(positiv oder negativ), z.B. in Form einer Bewilligung oder eines Bescheids.  
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Rückfragen 
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Beilagen

Bescheid + 
Dokumente

 
Abbildung 2: Allgemeiner Ablauf eines Bewilligungsverfahrens (BPMN-Diagramm) 

 

Das Meldeverfahren weist vergleichsweise die geringste Komplexität auf. Hierbei handelt es 
sich um ein One Way-Verfahren. Statt einer Bewilligung ist eine obligatorische Meldung (z.B. 

 
 

 

9 Der Begriff Kunde wird im Informationsmodell, Kapitel 2.1.5 näher beschrieben. 
10 In manchen Fällen findet während des Verfahrens eine Übergabe an eine andere Amtsstelle statt, infolgedes-
sen der Kunde das Verfahrensergebnis von dieser erhält. Dies ist zum Beispiel bei Bewilligungsverfahren zur 
Erwerbstätigkeit Drittstaatsangehörige in der Stadt Bern, Thun oder Biel der Fall. Das Gesuch ist zunächst beim 
Amt für Wirtschaft des Kantons Bern einzureichen, welches für den arbeitsmarktlichen Vorentscheid zuständig 
ist. Anschliessend übergibt das Amt das Verfahren an die zuständige Migrationsbehörde. Üblicherweise ver-
bleibt dabei die Zuständigkeit im Kanton, im Falle des Arbeitsorts Bern, Thun oder Biel ist jedoch die Kommune 
zuständig. Der Kunde erhält das Verfahrensergebnis von dieser Behörde und nicht von jener, wo er das Gesuch 
ursprünglich eingereicht hat. 
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Arbeitsaufnahme) abzugeben. Der Kunde übermittelt der zuständigen Behörde die geforderten 
Informationen, womit für ihn der Vorgang erledigt ist. Für die betreffende Behörde löst die 
Meldung einen weiteren Geschäftsfall aus, der weitere Massnahmen nach sich ziehen kann 
(z.B. gesonderte Kontrollen). 

 

K
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d

e
B

e
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ö
rd

e

Meldung erstellen Meldung einreichen

Meldung bearbeiten
allfällige 

Massnahmen 
einleiten

Bestätigung
(optional)

Meldung 
+Beilagen

 
Abbildung 3: Allgemeiner Ablauf eines Meldeverfahrens (BPMN-Diagramm) 

 

Die anderen genannten Verfahren liegen zwischen diesen beiden Extrempunkten. Somit stellen 
Melde-, Antrags-, Anmeldungs- und Deklarationsverfahren jeweils ein Subset des Bewilligungs-
verfahrens dar.  

Abstrahierend lässt sich die Abwicklung einer Behördenleistung auf einen kunden- und einen 
behördenseitigen Prozess zusammenfassen. In Anlehnung an die von den eCH-Standards 0088, 
0126 [14] und 0138 [15] propagierte Begrifflichkeit wird dabei der kundenseitige Prozess als 
Behördengang und der behördenseitige Prozess als Geschäftsfall bezeichnet.  

Hinweis: Für die Bearbeitung von Geschäftsfällen durch die zuständigen Behörden sind zeitliche Vorga-
ben gemäss gesetzlich vorgegebenen Fristen einzuhalten. Dies ist in den BPMN-Diagrammen  

Abbildung 2 und Abbildung 3 im Interesse der Übersichtlichkeit nicht dargestellt, da es für die weite-
ren Betrachtungen nicht von Belang ist. 
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Abbildung 5: Involvierung einer weiteren Behörde/Amtsstelle in die Geschäftsfallbearbeitung nach dem Muster 

Subprozess 
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Abbildung 6: Involvierung einer weiteren Behörde/Amtsstelle in die Geschäftsfallbearbeitung nach dem Muster 

Verfahrensweitergabe 

 

Während beim ersten Muster Subprozess weitere involvierte Amtsstellen auf der Kundenseite 
nicht direkt in Erscheinung treten, ist der Kunde beim zweiten Muster Verfahrensweitergabe 
mit wechselnden Zuständigkeiten konfrontiert.  

Hinweis: Im Rahmen dieser Studie stehen Behördenleistungen im Fokus, die nicht anonym beziehbar 
und mit einem Geschäftsfall verbunden sind. So fallen Informationsleistungen, die anonym in Selbstbe-
dienung nutzbar sind (wie z.B. ein Steuerrechner) nicht darunter, ebenso wie Self Services, die keinen 
Geschäftsfall in der Behörde auslösen (wie z.B. das Verwaltungstool von Kontingentanteilen bezüglich 
einer erteilten Generaleinfuhrbewilligung des BLW11). Der erste Fall ist dem in Kapitel 2.1.3 eingeführten 
Informationslayer zuzuordnen, der zweite kann trotz des oben genannten Ausschlusses durch das in 
Kapitel 2.1.6 eingeführte Integrationsmuster 2 (Einbindung) unterstützt werden.  

 

 
 

 

11 siehe https://www.ekontingente.admin.ch/  

https://www.ekontingente.admin.ch/
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2.1.2 Behördenleistungsportal als digitaler Zugangskanal 

Mit Hilfe eines Behördenleistungsportals12 bietet ein Portalbetreiber Behördenleistungen dem 
Kunden auf digitaler Ebene an (siehe Abbildung 713). Es stellt einen Zugangskanal für den Kun-
den auf ein oder mehrere Behördengänge dar. Die Behörde kann dabei auch selbst als Portal-
betreiber fungieren (siehe Abbildung 8). Ebenso gut kann ein Portalbetreiber oder die Behörde 
selbst Kunde einer anderen Behördenleistung auf einem weiteren Portal sein. 

Behördenleistungsportal

 

BehördenleistungBehördenleistung
 

User

 Behörde 

behördeninternes 
Fachsystem

 Portalbetreiber 

 
Behördengang

 Kunde 

 

Geschäftsfall-
bearbeitung

 

Geschäftsfall-
bearbeitung 

Geschäftsfall-
bearbeitung

 
Abbildung 7: Behördenleistungsportal als digitaler Zugangskanal für ein oder mehrere Behördenleistungen für den 

Kunden (UML-Use Case Diagramm) 

 

Behördenleistungsportal
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bearbeitung

 

Geschäftsfall-
bearbeitung 

Geschäftsfall-
bearbeitung

 
Abbildung 8: Portalbetreiber kann auch die Behörde selbst sein 

 
 

 

12 Mitunter auch als Plattform bezeichnet. Siehe Begriffserläuterung in Tabelle 1, Kapitel 2.1.5 
13 In diesen und allen in dieser Studie nachfolgenden Abbildungen der Beziehungen zwischen Kunde, Portalbe-
treiber und Behörde gelten folgende Farbkodierungen für die Akteure: Kunde = Blau, Portalbetreiber = Grün, 
Behörde = Rot. Alle Elemente innerhalb einer Farbbox sind im Verantwortungsbereich des entsprechenden Ak-
teurs. 
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zustandslose17 eFormulare realisierte Transaktionslayer zu deuten, welche ebenfalls keine 
Querschnittsfunktionen aufweisen.  

Letztlich ist festzustellen, dass bei existierenden Behördenleistungsportalen die Umfänge der 
drei logischen Ebenen Informationslayer, Transaktionslayer und Querschnittsfunktionen ent-
sprechend ihrer spezifischen Ausrichtungen unterschiedlich ausgeprägt sind. Die folgende Gra-
fik illustriert anhand von Beispielen diese Vielfalt. 
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Abbildung 12: Vielfältige Layer-Ausprägungen in existierenden Behördenleistungsportalen 

 

Darüber hinaus zeigt das in Abbildung 12 gezeigte Beispiel des vom BIT betriebenen ePortal 
Bund18, dass die einzelnen Layer auch auf mehrere Subsysteme verteilt sein können. Das er-
möglicht die Trennung von Verantwortlichkeiten: Während das ePortal vom BIT entwickelt und 
verantwortet wird, werden die Behördengänge von den jeweils zuständigen Ämtern realisiert, 
wie beispielsweise die Portal-Fachanwendung "Mehrwertsteuer Abrechnung easy" Sache der 
ESTV ist. Die beteiligten Institutionen wirken als Portalbetreiber-Gemeinschaft zusammen. 

 
 

 

17 Siehe Glossar im Anhang A 
18 Siehe https://eportal.admin.ch/  

https://eportal.admin.ch/
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Behördenleistungsportal

User

 Kunde  Behörde 

behördeninternes 
Fachsystem

 Portalbetreiber 

 

Behördengang
Leistung A

 

Behördengang
Leistung B

 

 
Abbildung 14: Auf das Portfolio einer Behörde ausgerichtetes Behördenleistungsportal (A): Das Portal bildet das 

Leistungsangebot einer bestimmten Behörde ab 
 

 

 

Behördenleistungsportal

User

 Kunde  Behörde1 

behördeninternes 
Fachsystem1

 Portalbetreiber 

 

Behördengang
Leistung A

 

Behördengang
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behördeninternes 
Fachsystem2

 

 
Abbildung 15: Auf den Bedarf einer bestimmten Kundenzielgruppe ausgerichtetes Behördenleistungsportal (B): 

Das Portal bildet das für die Kundenzielgruppe relevante Set an Behördenleistungsangeboten ab, die 
von verschiedenen Behörden stammen können 

 

Die nach Kundenbedarf orientierte Ausrichtung (B) kann sich auch darin manifestieren, dass 
eine kantonale oder kommunale Behördenleistung unabhängig der konkreten Zuständigkeit 
angeboten wird (z.B. Handelsregistereintragungen für Unternehmen in EasyGov), damit aus 
Sicht des Users die Behördenleistung ungeachtet der tatsächlichen Zuständigkeit gleich 
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Abbildung 19: Einbindung einer bestehenden Implementation eines Behördengangs in einem anderen Portal  

Die möglichen technischen Einbindungsmuster seien an dieser Stelle vorerst nicht betrachtet 
(dies erfolgt im Kapitel 2.1.6); es sei lediglich festgestellt, dass die Integration derzeitig durch 
individuelle Schnittstellen erfolgt und folglich entsprechend aufwändig ist. Dies wird insbeson-
dere durch konzeptuelle Unterschiede der Portalsysteme erschwert. Letztlich ist dieser Um-
stand ein wesentlicher Treiber für die vorliegende Studie. Die entsprechend grosse Komplexität 
gilt es zu beherrschen und nach Möglichkeit schrittweise zu reduzieren. 







https://de.wikipedia.org/wiki/Plattform_(Computer)
https://de.wikipedia.org/wiki/Plattform_(Computer)
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Entität bzw. 
Begriff 

Beschreibung 

Geschäfts-
fall/ 

Geschäftsfall-
bearbeitung 

Prozess, der infolge eines Behördengangs (d.h. bei Bezug einer Behörden-
leistung durch den Kunden) in der zuständigen Behörde ausgelöst wird. Die 
Geschäftsfallbearbeitung umfasst alle Aktivitäten und Verfahrensschritte, 
die aus behördlicher Sicht zur Erbringung einer Behördenleistung erforder-
lich sind. Sie widerspiegelt die Sicht des Leistungserbringers auf das Verwal-
tungsverfahren. Die Prozessschritte verhalten sich komplementär zu denen 
des Behördengangs auf Kundenseite. Die Geschäftsfallbearbeitung kann als 
Ganzes von einer oder mehreren Amtsstellen erbracht werden. 

In der Regel unterstützt ein behördeninternes Fachsystem die Geschäfts-
fallbearbeitung. 

Informations-
layer 

Funktionsbereich eines Behördenleistungsportals, der dem User einen Über-
blick über die verfügbaren Behördenleistungen (Leistungsangebot) gibt und 
zur benötigten Leistung führt. Wie Abbildung 11 illustriert, kann dabei auch 
eine Orchestrierung von Leistungen angeboten werden, welche den User für 
ein bestimmtes Kunden-Anliegen mittels eines Wizards über alle dafür rele-
vanten Muss- und Kann-Behördenleistungen führt. Das ist z.B. bei einer Un-
ternehmensgründung in EasyGov der Fall, welche schrittweise über die nöti-
gen Formalitäten und Anmeldungen führt (Handelsregister, AHV, Mehrwert-
steuer etc.). Der Informationslayer kann sich zum Teil auch über das Behör-
denleistungsportal hinaus auf die Webpräsenz der jeweiligen Behörde er-
strecken. 

Kunde Rechtssubjekt, für die eine Behördenleistung in Anspruch genommen wird. 
Dies ist entweder eine juristische oder eine natürliche Person (oder eine 
Gruppe dessen), welche gemäss gesetzlicher Grundlage Verpflichtung oder 
Anspruch auf eine Behördenleistung hat. Der Kunde wird im Portal durch 
ein Kundenkonto abgebildet. Zur Vereinfachung von A2B- und A2C-Ge-
schäften wurden in der Schweiz gesetzliche Regelungen für eindeutige Kun-
den-Identifikatoren getroffen. Für juristische Personen gibt es die UID20, für 
natürliche Personen die Versichertennummer (AHVN13)21.  

Hinweis: Als Synonym für Kunde ist auch der Begriff Geschäftspartner gebräuch-
lich, welcher aus dem SAP-Umfeld kommt. Ebenso sei auch der Begriff Stammda-
ten erwähnt, der mitunter als Synonym für Kundendaten gebraucht wird. Diese 
und weitere Synonyme sind im Glossar (siehe Anhang A) zugeordnet. 

Kundenanlie-
gen 

Ein Kundenanliegen bezeichnet den Grund bzw. den Auslöser, weshalb eine 
Behördenleistung bezogen wird. Im Falle von NP-Kunden spricht man 

 
 

 

20 Die UID wird für Unternehmen vom UID-Register des BFS herausgegeben, wobei der Unternehmensbegriff 
als in der Schweizer Wirtschaft aktive Einheiten weit gefasst ist. Siehe https://www.bfs.ad-
min.ch/bfs/de/home/register/unternehmensregister/unternehmens-identifikationsnummer.html  
21 Siehe https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/register/nationaler-adressdienst.html und 
https://www.egovernment.ch/de/umsetzung/umsetzungsziele/nationaler-adressdienst/ 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/register/unternehmensregister/unternehmens-identifikationsnummer.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/register/unternehmensregister/unternehmens-identifikationsnummer.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/register/nationaler-adressdienst.html
https://www.egovernment.ch/de/umsetzung/umsetzungsziele/nationaler-adressdienst/
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Entität bzw. 
Begriff 

Beschreibung 

hierbei auch von «Lebenslage», im Falle von JP-Kunden auch von «Ge-
schäftssituation» (siehe eCH-0126 [14] und eCH-0138 [15])22. 

Beispiel: Ein Landwirt will temporär eine ausländische Person (z.B. aus der 
EU) als Erntehelfer anstellen und sich dabei legal verhalten. Als Folge davon 
muss dieser Landwirt mehrere Behördenleistungen beziehen (Anmeldung 
der Anstellung aufgrund der Freizügigkeitskontingente, Anmeldung Sozial-
versicherungen, Anmeldung Unfallversicherung, Anmeldung Quellensteuer, 
evtl. weitere). 

Eine systematische Zusammenstellung von Kundenanliegen findet man für 
NP in [38] und für JP in [39]. 

Portalbetrei-
ber 

Unternehmen oder Organisation, welche/s als Leistungserbringer/Service 
Provider der Behörde als Leistungsbezüger ein Behördenleistungsportal zur 
Verfügung stellt. Dies kann auch eine Amtsstelle der Behörde selbst oder 
ein privater Anbieter sein. 

Querschnitts-
funktion 

Sammelbegriff für allgemeine Portalfunktionen die sowohl im Informations- 
als auch im Transaktionslayer zur Anwendung kommen: z.B. Userkonto, Be-
rechtigungsmanagement, Kundenkonto, Status der Behördengänge, be-
hördliche Benachrichtigungen, Dokumentenablage, Payment, etc.  

Transaktions-
layer 

Funktionsbereich zur Abwicklung einer Behördenleistung. Das umfasst so-
wohl den kundenseitigen Behördengang im Portal als auch die behörden-
seitige Geschäftsfallbearbeitung im behördeninternen Fachsystem (verglei-
che Abbildung 10).  

User Natürliche Person, welche das Behördenleistungsportal über eine Benut-
zeroberfläche (UI) aktiv benutzt23, 24 und dabei Behördengänge für einen 
bestimmten Kunden vollführt. Der User wird im Portal durch ein Userkonto 
repräsentiert, welches mit Sicherheitsfunktionen zur Authentisierung / Au-
torisierung verbunden ist. Die Authentisierung bezieht sich auf den System-
zugang, die Autorisierung auf die kundenspezifischen Bewirtschaftungs-
rechte. 

 

Für weitere Begriffe, die im Verlauf dieser Studie Verwendung finden, sei auf das Glossar im 
Anhang A verwiesen. 

 
 

 

22 Die Definition folgt dem Vorschlag von Alexander Kämpfer (BK). 
23 Eine natürliche Person kann mehrere User bzw. Benutzerkonten unterhalten. Umgekehrt sei davon ausge-
gangen, dass hinter einem User genau eine Person steht, da die Weitergabe von Credentials in der Regel nicht 
legal ist. 
24 Prinzipiell kann hinter einem User auch eine Maschine stehen. Dies sei jedoch hier ausgeschlossen, da sich 
der Kontext bewusst auf das User Interface beschränkt, denn Behördenleistungsportale werden für Mensch-
User gebaut. Maschinenschnittstellen werden an anderer Stelle behandelt, siehe Abbildung 29 und Abbildung 
30. 
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Abbildung 21: Integrationsmuster 1 - Implementation des Behördengangs direkt im Portal 
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Abbildung 22: Integrationsmuster 2 erlaubt auch mehrere Consumer-Portale  

 



Studie 

Architekturreview EasyGov 

 

 

 

50/188 

 

dok_studie_architekturreview_egovch_v1-0_de.docx 
 

Als Spezialfall von Integrationsmuster 1 ist es zu werten, wenn ein Behördenleistungsportal als 
Ausführungsumgebung oder wiederverwendbare/s Framework/Plattform (z.B. iGovPortal, e-
Portal Bund28) für digitale Behördenleistungen fungiert. Das heisst, es bietet die nötige Quer-
schnittsfunktionalität, auf deren Basis konkrete Behördengänge als Portal-Fachanwendung 
(quasi als AddIn) implementiert bzw. in vorgefertigten Komponenten konfiguriert werden kön-
nen. Dieser Ansatz ermöglicht, dass eine Behörde ihre Leistungen unter eigener Verantwortung 
digital anbieten kann, ohne dass sie selbst ein eigenes Portal betreiben bzw. entwickeln muss. 
Letztlich bleibt es aber beim Prinzip von Integrationsmuster 1, weshalb die Spezialfälle aus Sicht 
der Integrations-Sollarchitektur keine differenzierte Betrachtung verlangen. 

Behördenleistungsportal

Portalbetreiber/-hersteller

Behörde X

Behörde Y

Realisierung:

 

 Querschnitts-

 funktionalität

 

Behördengang 
Leistung 1

 

Behördengang 
Leistung 1

 

Behördengang 
Leistung 2

 

 
Abbildung 23: Spezialfall Integrationsmuster 1: Ein Behördenleistungsportal bietet eine Ausführungsumge-

bung/Framework für Behördenleistungen, auf der Behörden ihre Behördenleistungen als Portal-Fach-
anwendung implementieren bzw. in vorgefertigten Komponenten konfigurieren  

 

Im Unterschied zur direkten Implementation im Portal kann auch eine bestehende Implemen-
tation von einem externen System eingebunden werden. Diese Konstellation wird durch das 
zweite Integrationsmuster unterstützt. Es erlaubt die in Kapitel 2.1.4 / Abbildung 19 aufgezeigte 
Nachnutzung eines in einem anderen Portal direkt implementierten Behördengangs, was ins-
besondere für die Umsetzung eines orchestrierten Leistungsangebots hilfreich ist. Wie die fol-
gende Abbildung 24 illustriert, fungiert dieses andere Portal (rechts) als Provider, denn es stellt 
im Service-Sinne den Behördengang komplett samt UI, Geschäftslogik und Datenhaltung zur 
Verfügung. Das einbindende Portal (links) ist der Consumer der Behördengang-Implementa-
tion, indem es diese bei sich an geeigneter Stelle "reinhängt"29. Der User vollführt einen «Ab-
sprung» vom Consumer- zum Provider-Portal, wobei im Hintergrund auch der Session-Kontext 

 
 

 

28 Das ePortal mit den darin enthaltenen Portal-Fachanwendungen ist aus äusserer Sicht ein Portal-System im 
Sinne von Abbildung 23. Intern steckt dahinter ein Ökosystem von zentralen Komponenten (z.B. PAMS, Notifi-
cation-Service, etc. sowie das ePortal selbst) und Portal-Fachanwendungen, die in einer Microservice-Architek-
tur zusammenwirken.    
29 Diese Aussage ist technologieunabhängig zu verstehen. Ob die technische Einbindung via Weiterleitung, Web 
Components, iFrame o.ä. erfolgt, berührt das Prinzip nicht. 







https://ec.europa.eu/isa2/solutions_en
https://ec.europa.eu/isa2/solutions_en
https://ec.europa.eu/isa2/solutions/core-public-service-vocabulary-application-profile-cpsv-ap_en
https://www.ech.ch/de/standards/60227
https://www.ech.ch/de/standards/60227
https://www.ech.ch/de/standards/60265
https://www.ech.ch/de/standards/60265
https://www.ech.ch/de/standards/60597
https://www.ech.ch/de/standards/60597


https://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47559
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193686
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2.2.3 Abgrenzungen 

Die folgenden Bedürfnisse liegen ausserhalb des Scopes der vorliegenden Studie und wurden 
explizit abgegrenzt: 

 
Tabelle 11: Abgrenzungen zum Scope der Sollarchitektur 

Nr. Titel Abgrenzung 

[A-1]  UX Es werden nur architekturrelevante UX-Themen betrachtet. Darüber-
hinausgehende Bedürfnisse im Bereich von UX sind explizit abge-
grenzt. 

[A-2]  Behörden-in-
terne Pro-
zesse 

Der Fokus der Sollarchitektur liegt in der Abdeckung der Behördenleis-
tungen für die Kunden bzw. User. Die Behörden-internen Prozesse 
und Fachsysteme sind ausserhalb des Scopes, ebenso die Kommunika-
tion und die Schnittstellen zwischen verschiedenen Amtsstellen. 
(Siehe auch Abbildung 9) 

[A-3]  Fokus Die in der Massnahme M1 (siehe Kap. 1) geforderte grobe Integrati-
ons-Sollarchitektur für Behördenleistungsportale wird unabhängig von 
EasyGov erarbeitet. Erst die für den Schritt M2 geplante Gap-Analyse 
fokussiert auf EasyGov.  

[A-4]  Finanzierung Fragen bezüglich der Finanzierung (z.B. zur Realisierung eines Behör-
denportals) sind ausserhalb des Scopes dieser Studie. 

[A-5]  AKV Strukturelle Verantwortlichkeiten werden in der vorliegenden Studie 
grob definiert, siehe dazu Kapitel 2.5. Wie diese Verantwortlichkeiten 
in der Praxis umgesetzt und gelebt werden, ist jedoch ausserhalb des 
Scopes dieser Studie.  

[A-6]  Schnittstel-
len 

Nur externe Schnittstellen zwischen verschiedenen Verantwortlichkei-
ten sind hinsichtlich der Interoperabilität relevant. Interne Schnittstel-
len interessieren nicht und werden in dieser Studie nicht weiterver-
folgt. 

 

Hinweis: Die Abgrenzungen beziehen sich wohlgemerkt auf die vorliegende Studie. Sie können in nach-
gelagerten Aktivitäten durchaus obsolet werden (siehe Kapitel 2.7).  

 

2.2.4 Qualitätserwartungen an die Sollarchitektur 

Bei der Bedürfniserhebung (siehe Kapitel 2.2.2) wurden neben den eigentlichen Bedürfnissen 
auch qualitative Erwartungen an die angestrebte Integrations-Sollarchitektur für Behördenleis-
tungsportale geäussert. Diese sind nachfolgend aufgeführt. In Anlehnung an den am Schluss 
von 2.2.2 platzierten Hinweis sei auch an dieser Stelle vermerkt: Es handelt sich um Erwartun-
gen, nicht um präzise Anforderungen. Diese Erwartungen vermitteln einen Eindruck, welche 
"weichen" Faktoren die Akzeptanz bei den Stakeholdern für die Sollarchitektur in erster Linie 
bestimmen.  
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[P-5]  Bedürfnisse 
der User-
/Kunden37 vor 
denen von Be-
hörden und 
Portalbetrei-
bern 

Bei der Evaluation von Lösungsvarianten 
Bedürfnisse von User /Kunden höher ge-
wichten als von Behörden und Portalbetrei-
bern. Dieses Prinzip ist infolge der Anwen-
dung der Tallinn-Deklaration38, siehe Kapi-
tel 2.2.2.1, klar bedingt. 

Es kann sein, dass die Erfüllung 
von User-Erwartungen mit lo-
kalen Gesetzen, Verordnun-
gen, etc. kollidiert (z.B. Daten-
schutz oder IT-Verordnungen). 
Derlei Konflikte sind im Rah-
men der Studie zeitnah soweit 
als möglich zu klären. 

[P-6]  Fokussierung 
auf Behörden-
unabhängige 
Aspekte 

Abhängigkeiten der Sollarchitektur von Be-
hördenleistungs-spezifischen Aspekten 
vermeiden, um übergreifende Regeln zu er-
möglichen 

Die Sollarchitektur abstrahiert 
allgemeine von leistungsspezi-
fischen Aspekten und regelt 
nur erstere. 

[P-7]  Lose Kopp-
lung 

Bezeichnet einen geringen Grad der Abhän-
gigkeit mehrerer Komponenten oder Syste-
men untereinander. 

Systeme, die unter verschiede-
nen Verantwortungen stehen, 
sollen nach Möglichkeiten lose 
gekoppelt werden. 

 
 

 

37 Siehe auch nationale E-Government-Studie https://www.egovernment.ch/de/dokumentation/nationale-e-
government-studie-2019/ 
38 Siehe Vision der Tallinn Declaration on eGovernment, Seite 3 der Deklaration, http://ec.europa.eu/news-
room/document.cfm?doc_id=47559 

https://www.egovernment.ch/de/dokumentation/nationale-e-government-studie-2019/
https://www.egovernment.ch/de/dokumentation/nationale-e-government-studie-2019/
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47559
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47559


https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190057
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-81580.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-83285.html
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Abbildung 27: Bildfolge zu Pain Point 1 

 

In dem Bemühen der Portalbetreiber, diesem Pain Point PP1 bzw. PP1a durch integrative An-
gebote (siehe dazu Anhang E) Rechnung zu tragen, ergeben sich weitere Pain Points: 

 

42 
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Abbildung 28: Bildfolge zu Pain Point 2 und 3 

42 

Um diesen Pain Points zu begegnen, braucht es vor allem ein ausreichendes Mass an Datenin-
teroperabilität auf Ebene der Schnittstellen, was wiederum ein übergreifendes konzeptuelles 
Fundament voraussetzt. Aus dieser Überlegung führen die Pain Points zum Zielbild der Stan-
dardisierungsthemen: 

 

 
 

 

42 Orchestrierung bedeutet, dass das Portal den User über die relevanten Behördenleistungen führt, indem es 
z.B. die nötigen Behördengänge in einem Wizard (siehe Abbildung 11) aneinanderreiht. 





https://de.wikipedia.org/wiki/Authentifizierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Identifikator
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Abbildung 31: Verortung der Interoperabilitätsanforderungen im Informationsmodell 

 

[REQ-3] Für die Entitäten des Informationsmodells ist ein interoperabler Kern definiert.  

Dieser interoperable Kern beschränkt sich auf den Datenteil, der aufgrund der in den folgenden 
Kapiteln 2.5.1.2 und 2.5.1.3 spezifizierten Schnittstellenanforderungen von den beteiligten Sys-
temen (Portale und behördeninterne Fachsysteme) auf beiden Seiten semantisch gleichermas-
sen verstanden werden müssen. Das betrifft vor allem Identifikatoren (z.B. Kunde.ID) und kon-
trolliertes Vokabular (z.B. Geschäftsfall.Bearbeitungsstatus). Demgegenüber fallen darüber hin-
aus gehende Inhalte in den nicht-interoperablen Teil. Für eine allfällige Schnittstellenübertra-
gung wäre dieser nicht-standardisierte Teil individuell zwischen den beteiligten Partnern abzu-
stimmen. Das betrifft z.B. leistungsspezifische Daten. 



https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/register/unternehmensregister/unternehmens-identifikationsnummer/uid-register.html
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oder Basisdienste48 an, die von Behördenleistungsportalen referenziert werden können. Dar-
über einhergehend gelten die mit dem jeweiligen Identifikator verbundenen Stammdaten, die 
die Register ebenfalls vorhalten, portalübergreifend. 

Aufgrund verschiedener verwaltungsrechtlicher Behandlung zwischen juristischen Personen 
(JP) und natürlichen Personen (NP) werden JP- und NP-Kunden differenziert betrachtet.  

  

2.5.1.1.4.1 JP-Kunde 

[REQ-6] Zur Identifikation oder Referenzierung eines JP-Kunden ist die Unternehmensidenti-
fikationsnummer UID zu verwenden. 

Der UID-Aufbau ist durch den Standard eCH-0097 [28] definiert. Zur korrekten Zuteilung, Ver-
waltung und Verwendung der UID führt das BFS das UID-Register49. Gemäss Auskunft vom BFS 
können ausländische, d.h. nicht in der Schweiz ansässige Unternehmen zukünftig auch eine UID 
bekommen50.  

[REQ-7] Behördenleistungsportale nutzen das UID-Register als führendes System für den in-
teroperablen Kern der Stammdaten von JP-Kunden. 

Das bedeutet nicht, dass Behördenleistungsportale keine Kundenstammdaten vorhalten sollen. 
Die Anforderung sagt lediglich aus, dass die Datenhoheit (im Sinne der amtlichen Wahrheit) 
beim Register liegt.  

Behördenleistungsportale können für den elektronischen Datenabruf aus dem UID-Register ei-
nen Webservice51 nutzen. Die Datenstruktur basiert auf eCH-0108 [30], der sich wiederum auf 
eCH-0097 [28] und eCH-0098 [29] stützt.  

[REQ-8] Der interoperable Kern der JP-Kundenstammdaten entspricht dem in eCH-0108 [30] 
unter Kapitel 3.2 definierten Datensatz "organisationType".  

Dieser Datensatz umfasst die im UID-Register öffentlich einsehbaren Daten.  

Der Abgleichprozess der Kerndaten zwischen dem führenden UID-Register und den Behörden-
leistungsportalen wird im Kapitel 2.5.1.1.4.3 betrachtet. 

 

2.5.1.1.4.2 NP-Kunde 

[REQ-9] Zur Identifikation oder Referenzierung eines NP-Kunden ist die Versichertennummer 
AHVN13 zu verwenden. 

 
 

 

48 Im Rahmen dieser Studie wird nachfolgend nur noch der Begriff «Register» benutzt. Dieser beinhaltet grund-
sätzlich auch Basisdienste. 
49 Rechtsgrundlage: Bundesgesetz über Unternehmens-Identifikationsnummer (UIDG), Verordnung 
über die Unternehmens-Identifikationsnummer (UIDV) 
50 Dies ist in den neuesten Versionen der relevanten Standards eCH-0097 [28], eCH-0098 [29] und eCH-0108 
[30] bereits berücksichtigt. Die Umsetzung im UID-Register selbst soll laut [33] im Zeithorizont bis Ende 2022 
erfolgen. 
51 siehe https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/register/unternehmensregister/unternehmens-identifikati-
onsnummer/uid-register/uid-schnittstellen.assetdetail.11007268.html  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/705/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2011/81/de
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/register/unternehmensregister/unternehmens-identifikationsnummer/uid-register/uid-schnittstellen.assetdetail.11007268.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/register/unternehmensregister/unternehmens-identifikationsnummer/uid-register/uid-schnittstellen.assetdetail.11007268.html
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Die Rechtsgrundlage ist durch das angepasste AHV-Gesetz52 gegeben. Der argumentative Her-
gang zum Fachausschussentscheid für die AHNV13 als NP-Identifikator gegenüber anderen Al-
ternativen kann im Anhang G.D ([Herausforderung-2]) nachvollzogen werden. Dort wird auch 
die Frage behandelt, welche Möglichkeiten sich für die Identifikation ausländischer NPs erge-
ben. 

Die Verwaltung des Identifikators AHV-Nummer im zentralen Versichertenregister der Sozial-
versicherungen des Bundes und die Kommunikation der AHV-Nummer ausserhalb des AHV-
Bereichs erfolgt durch die UPI-Datenbank des ZAS53. Für die maschinelle Abfrage der UPI-Da-
tenbank stehen die UPI-Services zur Verfügung. Deren externe Schnittstelle ist durch die Stan-
dards eCH-0084 [5], eCH-0085 [6] und eCH-0086 [7] spezifiziert. Der Zugang ist auf systemati-
sche Benutzer der AHV-Nummer beschränkt. Diese Voraussetzung wird jedoch von Behörden-
leistungsportalen per se erfüllt.  

Allerdings kann die UPI-Datenbank keine Adressdaten liefern. Das ist vielmehr Aufgabe des zu-
künftigen zentralen Referenzdatensystems54 Nationaler Adressdienst (NAD)55 bzw. Gegenstand 
des Projekts UZ1056 im Umsetzungsplan 2021-2023 von E-Government Schweiz [19]. Der NAD 
bezieht die Adressdaten von den Meldeämtern und Einwohnerregistern und basiert ebenfalls 
auf der Versichertennummer. Er kann somit aus Sicht der NP-Stammdaten als Ergänzung zur 
UPI-Datenbank angesehen werden (siehe [Herausforderung-2]).  

[REQ-10] Behördenleistungsportale nutzen die UPI-Datenbank zusammen mit dem NAD57 als 
führendes System für den interoperablen Kern der Stammdaten von NP-Kunden. 

Der Abgleichprozess der Kerndaten zwischen den führenden Systemen und den Behördenleis-
tungsportalen wird im Kapitel 2.5.1.1.4.3 betrachtet. 

[REQ-11] Der interoperable Kern der NP-Kundenstammdaten entspricht den gemäss eCH-0084 
[5] aus der UPI-Datenbank abfragbaren Identitätsmerkmalen (Name, Vorname, Ge-
burtsdatum, Geburtsort, Geschlecht, Nationalität, etc.) sowie den aus dem NAD ab-
fragbaren Adressdaten (Wohnadresse, Zustelladresse, Niederlassungs- oder Aufent-
haltsgemeinde)55, 58, 59.  

Angaben über Zivilstand und Beziehungen zu anderen NP's (Ehepartner etc.), welche im Perso-
nenstandsregister Infostar60 verwaltet werden, können nicht in den interoperablen Kern der 

 
 

 

52 Rechtsgrundlage: Angepasstes AHV-Gesetz https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/2693/de  
53 siehe https://www.zas.admin.ch/zas/de/home/partenaires-et-institutions-/unique-person-identification--
upi-.html  
54 Im Unterschied zum UID-Register ist der NAD nicht rechtlich massgebend, deshalb wird von einem Referenz-
datensystem und nicht von einem Register gesprochen. 
55 Siehe https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/register/nationaler-adressdienst.html  
56 Siehe https://www.egovernment.ch/de/umsetzung/umsetzungsziele/nationaler-adressdienst/  
57 Die rechtlichen Voraussetzungen für den Zugang zum NAD durch Behördenleistungsportale müssen noch im 
Rahmen des NAD-Projekts geklärt werden 
58 Stand Vorentwurf ADG: https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/6019/57/cons_1 
59 Für die amtlichen Personenregister gelten die Nomenklaturen (bzw. kontrollierte Vokabular) des BFS, siehe 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/register/personenregister/registerharmonisierung/nomenklatu-
ren.html 
60 Siehe https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/gesellschaft/zivilstand.html und https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Infostar  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/2693/de
https://www.zas.admin.ch/zas/de/home/partenaires-et-institutions-/unique-person-identification--upi-.html
https://www.zas.admin.ch/zas/de/home/partenaires-et-institutions-/unique-person-identification--upi-.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/register/nationaler-adressdienst.html
https://www.egovernment.ch/de/umsetzung/umsetzungsziele/nationaler-adressdienst/
https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/6019/57/cons_1
https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/gesellschaft/zivilstand.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Infostar
https://de.wikipedia.org/wiki/Infostar
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Behördenleistungsportal 1 Rainer
Zufall

Kunde: Keis Problem AG

 

X-Meldung
einreichen  

Y-Bewilligung
beantragen

Behördenleistungsportal 2 Rainer
Zufall

Kunde: Keis Problem AG

Zeitraum von ............ bis ............
Ort: ....................................................
Grund: ...............................................
verantwortlich: ..................................

Gesuch Y-Bewilligung

 SSO + Kontextsynchronisation 
 

Abbildung 34: Herstellung des Session-Kontextes beim Aufruf des Behördengangs "Y-Bewilligung beantragen" im 
Provider-Portal konform zum Absprung-Kontext vom Consumer-Portal mittels SSO + Kontextsynchro-
nisation 

 

Für eine solche Kontextsynchronisation braucht es über die bereits behandelte interoperable 
Kundenidentifikation (siehe 2.5.1.1.4) hinaus eine Interoperabilität von User-Identifikation,  
-Einstellungen, LoA des Logins sowie des Bewirtschaftungsrechts. Dies wird in den folgenden 
Abschnitten 2.5.1.1.6.1 und 2.5.1.1.6.4 behandelt, die nötigen Vertrauensstellungen in Kapitel 
2.5.1.3.  

 

2.5.1.1.6.1 Identifikation 

Beim Übergang muss zunächst das Provider-Portal für das korrespondierende Userkonto eine 
Session eröffnen (siehe Prozessbeschreibung in Kapitel 2.5.1.3). Die damit einhergehende User-
Zuordnung vom Consumer- auf das Provider-Portal muss sich dabei nach einem eindeutigen 
Identitätsmerkmal, d.h. nach einem Identifikator richten, der vom Consumer-Portal herausge-
geben wird. Ob der User-Identifikator dabei vom Consumer-Portal selbst oder ursprünglich von 
dessen Identitätsprovider stammt, ist dabei unerheblich. Wichtig ist, dass der herausgegebene 
Identifikator global eindeutig unterscheidbar ist.  

[REQ-16] Zur Identifikation eines Users über die Systemgrenze des betreffenden Behördenleis-
tungsportals hinaus muss dieses einen permanenten global eindeutigen Schlüssel-
wert62 zur Verfügung stellen. 

 

2.5.1.1.6.2 Einstellungen (Benutzerprofil) 

Ein nahtloser Übergang bei der in Abbildung 34 skizzierten Einbindung erfordert im Sinne von 
Bedürfnis [B-14], dass das Benutzerprofil im Provider-Portal analog fortgesetzt wird63. Wenn 

 
 

 

63 Die nötigen Vertrauensstellungen werden in Kapitel 2.5.1.3 behandelt. 
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der User beispielsweise im Consumer-Portal italienisch als Sprache eingestellt hat, dann muss 
die adressierte Landingpage im Provider-Portal auch auf Italienisch erscheinen.  

[REQ-17] Der interoperable Kern der Einstellungen im Benutzerprofil umfasst mindestens 
Name, Vorname und die Spracheinstellung des Users.  

[REQ-18] Für die Spracheinstellung wird das kontrollierte Vokabular gemäss ISO 639-164 ver-
wendet. 

 

2.5.1.1.6.3 LoA des Logins 

Ebenso darf im Provider-Portal kein anderer LoA gelten als im Consumer-Portal. Der LoA des 
Logins dokumentiert, inwieweit man der hinter dem authentifizierten User tatsächlich stehen-
den realen Person trauen kann, dass sie wirklich die Person ist, für die sie sich ausgibt. Je gründ-
licher der Registrierungsprozess (z.B. mit zusätzlicher Identitätsprüfung) und je stärker die Au-
thentifizierung (z.B. 2FA statt 1FA) desto höher ist der Grad dieses Vertrauens.  

[REQ-19] Für den LoA des Logins kommen als kontrolliertes Vokabular die in eCH-0170 [21] 
definierten Vertrauensstufen zur Anwendung. 

 
Tabelle 15: LoA-Vertrauensstufenmodell gemäss eCH-0170 [21]  

LoA-Stufe Beschreibung 

LoA 1 Kein oder minimales Vertrauen 

LoA 2 Geringes Vertrauen 

LoA 3 Beträchtliches Vertrauen 

LoA 4 Hohes Vertrauen 

Die einzelnen Vertrauensstufen des Modells von eCH-0170 [21] beziehen sich auf Kombinatio-
nen von skalierter Authentifizierungsstärke und Qualität des Registrierungsprozesses. 

 

2.5.1.1.6.4 Bewirtschaftungsrecht 

Weiterhin erfordert ein nahtloser Übergang bei der in Abbildung 34 skizzierten Einbindung, 
dass das für den ausgewählten Behördengang des betreffenden Kunden nötige Bewirtschaf-
tungsrecht im Provider-Portal ebenfalls gewährt wird63,65. Wenn der User beispielsweise im 
Consumer-Portal den eingebundenen Behördengang Y-Bewilligung aufgrund seines Bewirt-
schaftungsrechts mit Berechtigungsstufe "Einreicher" aufgerufen hat, dann muss er auch im 
Provider-Portal genau dieses Recht haben, nicht mehr und nicht weniger. 

Der Aufruf eines eingebundenen Behördengangs setzt das Bewirtschaftungsrecht des Users für 
den betreffenden Kunden für diesen Behördengang voraus 

 
 

 

64 siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_ISO-639-1-Codes  
65 Das nötige Bewirtschaftungsrecht muss per se im Consumer-Portal vorgelegen haben, sonst hätte der User 
den eingebundenen Behördengang nicht anwählen können. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_ISO-639-1-Codes
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[REQ-20] Der interoperable Kern des Bewirtschaftungsrechts umfasst mindestens die Berech-
tigungstufe. 

[REQ-21] Für die Berechtigungsstufe wird ein - noch per eCH-Standard zu definierendes - kon-
trolliertes Vokabular verwendet. 

An dieser Stelle sei mit Tabelle 16 exemplarisch ein solches Berechtigungsstufenmodell illus-
triert, welches sich an den in gegenwärtigen Behördenleistungsportalen praktizierten Modellen 
orientiert, die sich interessanterweise weitgehend ähneln.  

 
Tabelle 16: Exemplarisches Berechtigungsstufenmodell66 

Berechti-
gungs-
stufe 

Beschreibung 

Bearbei-
ten 

Erlaubt die Bearbeitung von Behördengängen für einen bestimmten Kunden 

Einrei-
chen 

Erlaubt das Einreichen von Gesuchen/Anträgen/Meldungen einer bestimmten 
Behördenleistung für einen bestimmten Kunden 

Superu-
ser 

Erlaubt die Verwaltung der Bewirtschaftungsrechte für die Abwicklung von Ge-
schäftsfällen für einen bestimmten Kunden. Die Gewährung dieser Berechti-
gungsstufe an einen User erfordert eine schriftliche Vollmacht des Kunden, dass 
die hinter dem User stehende Person das Kundenkonto ohne Einschränkungen 
bewirtschaften darf. Hiervon ausgenommen ist der Fall "NP-Kunde und User re-
präsentieren dieselbe Person". 

 

Mit der Frage, inwieweit ein solches portalübergreifendes kontrolliertes Vokabular bzw. Be-
rechtigungsstufenmodell eindeutig auf portalindividuelle Berechtigungsfunktionalitäten67 ab-
bildbar ist, beschäftigt sich [Herausforderung-4] im Anhang G.D. 

Ähnlich dem im vorangegangenen Kapitel 2.5.1.1.6.3 behandelten LoA des Logins braucht das 
Provider-Portal vom Consumer-Portal die Angabe des Vertrauensgrads (LoA) der übermittelten 
Berechtigungsstufe, welche die Prozessqualität der Rechtevergabe dokumentiert.  

[REQ-22] Für die Angabe des LoA eines Bewirtschaftungsrechts kommen als kontrolliertes Vo-
kabular die in eCH-0171 [22] definierten Qualitätsstufen für Attributwertbestätigun-
gen zur Anwendung. 

Die einzelnen von eCH-0171 [22] spezifizierten Qualitätsstufen (siehe Tabelle 17) beziehen sich 
auf Attributwerte von digitalen Identitäten (wie z.B. Geburtsdatum) und quantifizieren die Pro-
zessqualität der Erhebung. Das Stufenmodell ist auch für die Angabe des LoA der Berechti-
gungsstufe anwendbar, zumal jene im weiteren Sinne auch als Attributwert aufgefasst werden 
kann. 

 
 

 

66 Achtung: Das Beispiel ist nicht als Entwurf eines Standards für die Berechtigungsmodell zu verstehen. 
67 z.B. "kann Termine im Zusammenhang mit Behördengang X einsehen, aber nicht verschieben" 
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Tabelle 18: Zusammenstellung des Interoperabilitätsrahmens 

Entität Führendes System Identifika-
tion 

Interoperabler Kern 

Behörden-
gang 

Portal, auf dem der 
Behördengang aus-
geführt wird68  

Globaler 
Schlüssel-
wert69 

Prozessmetadaten gemäss eCH-0039 [2] 
und eCH-0058 [4]  

Messagetypen für die Kommunikation 
zum komplementären Geschäftsfall (siehe 
[REQ-33]) gemäss einem noch zu schaf-
fenden Standard 

Behörden-
leistung 

eCH-0070 kontrollier-
tes Voka-
bular 

 

Bewirt-
schaf-
tungs-
recht 

(physischer) Kunde, 
vertreten durch be-
vollmächtigten Su-
peruser70 

 Berechtigungsstufe (gemäss einem noch 
zu schaffenden Standard) sowie deren 
LoA (kontrolliertes Vokabular gemäss 
eCH-0171 [22]) 

Geschäfts-
fall 

behördeninternes 
Fachsystem, auf dem 
der Geschäftsfall be-
arbeitet wird 

Globaler 
Schlüssel-
wert69  

Prozessmetadaten gemäss eCH-0039 [2] 
und eCH-0058 [4]  

Messagetypen für die Kommunikation 
zum komplementären Geschäftsfall (siehe 
[REQ-33]) gemäss einem noch zu schaf-
fenden Standard 

JP-Kunde(-
konto) 

UID-Register UID Dem öffentlich zugänglichen Inhalt des 
UID-Registers entsprechend (Grundlage 
eCH-0097 [28], eCH-0098 [29], eCH-0108 
[30]) 

Kunden-
anliegen 

zukünftiger eCH-
Standard 

kontrollier-
tes Voka-
bular 

 

NP-
Kunde(-
konto) 

UPI-Register/NAD AHVN13 Dem Inhalt dem für Behördenleistungs-
portale zugänglichen Inhalt des UPI-Regis-
ters (gemäss eCH-0084 [5], eCH-0085 [6], 
eCH0086 [7]) und des NAD (gemäss ADG) 
entsprechend 

 
 

 

68 Im Falle von Integrationsmuster 1 (Implementation, siehe Abbildung 21) ist es das Consumer-Portal, hinge-
gen bei Integrationsmuster 2 (Einbindung, siehe Abbildung 24) ist es das Provider-Portal. 
69 Ein globaler Schlüsselwert kann z.B. nach dem Muster <Lokaler Schlüssel>@<URL des Herausgebersystems> 
oder durch eine GUID gebildet werden 
70 Mitunter auch als Kundenadministrator bezeichnet 
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Consumer-Portal

ID: 4711

Inge Borg: User

Provider-Portal

ID: 0815

Inge Borg: User

Inge Borg

Weiterleitung

korrespon-
dierende 

User-Konten

Identity Provider
(oder Vermittler)

fordert 
Authentisierung 

an

lässt die 
Token-Signatur 

überprüfen

Inge Borg 
ID: 1234

Service: 
<URL>

1

3

5
7

2 4

6

Mapping auf 
Userkonto

Mapping auf 
Userkonto

8

Introspection 
API Endpoint

Inge Borg 
ID: 1234

Request

9

 
 

Abbildung 45: SSO-Szenario mit bilateralem Peer-to-Peer (P2P) Trust 

 

Welche der beiden dargestellten Konstellationen A) oder B) zu präferieren ist, wurde in den 
Fachausschuss-Workshops intensiv diskutiert (siehe [Herausforderung-3] im Anhang G.D). Im 
Ergebnis wurde unter Beachtung der Architekturprinzipien [P-4] und [P-7] das dezentrale Mus-
ter B) P2P Trust empfohlen, da es die IdP-Frage von der Schnittstelle zur Einbindung extern 
implementierter Behördengänge entkoppelt. Aus Sicht des Provider-Portals interessiert es 
nicht, welche(n) IdP(s) oder Vermittler das Consumer-Portal hinter den Kulissen verwendet, da 
dies durch die Schnittstelle vollständig gekapselt ist. Auf diese Weise ermöglicht das P2P-Mus-
ter die für das Zusammenwirken über föderale Grenzen hinweg nötige Flexibilität sowie den 
Einbezug ausländischer Identitätsprovider. Der Ansatz B) P2P-Trust wird deshalb in der Umset-
zungs-Roadmap (siehe 2.7.1) entsprechend aufgegriffen. Der Ansatz A) kann allenfalls in Aus-
nahmefällen zum Zuge kommen, wenn Consumer- und Provider-Portal ohnehin denselben 
Identitätsdienst verwenden (wie z.B. bei eIAM-basierten Portale/-Fachanwendungen im Bund).  

Gemeinsam ist beiden Varianten:  
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[REQ-39] Anhand der vom Consumer-Portal für das Userkonto übermittelten ID wird im Provi-
der-Portal das korrespondierende Konto selektiert (oder in situ erstellt, falls noch 
nicht vorhanden).  

[REQ-40] Vom Consumer-Portal werden mindestens folgende Informationen an das Provider-
Portal übermittelt: ID des Userkontos (siehe 2.5.1.1.6.1), Profileinstellungen (siehe 
2.5.1.1.6.2), LoA des Logins (siehe 2.5.1.1.6.3) 

[REQ-41] Beim Rücksprung vom Provider-Portal zum Consumer-Portal muss letzteres den ur-
sprünglichen Zustand wiederherstellen, der unmittelbar vor der Weiterleitung zum 
Provider-Portal gegeben war. Dazu muss das Consumer-Portal die entsprechenden 
Kontextparameter (z.B. Absprung-Page, Kunden- und Leistungsselektion) zwischen-
zeitlich sichern. 

Zwischen beiden Varianten gibt es bezüglich des im Provider-Portal angelegten korrespondie-
renden Userkontos einen Unterschied: Im Fall A) (gemeinsamer IdP) kann sich der User mit 
diesem korrespondierendem Konto im Provider-Portal direkt anmelden, im Fall B) (P2P-Trust) 
ist das hingegen nicht möglich, da dem korrespondierenden Userkonto kein Login zugeordnet 
ist. 

Consumer-Portal

ID: 4711

Inge Borg: User

Provider-Portal

ID: 0815

Inge Borg: User

Inge Borg

Weiterleitung

korrespon-
dierend

Identity Provider
(oder Vermittler)

Inge Borg 
ID: 1234

Consumer-Portal

ID: 4711

Inge Borg: User

Provider-Portal

ID: 0815

Inge Borg: User

Inge Borg

Weiterleitung

korrespon-
dierend

Identity Provider1
(oder Vermittler1)

Inge Borg 
ID: 1234

ID: 1236

Inge Borg: User

Identity Provider2
(oder Vermittler2)

Inge Borg 
ID: 4321

korrespon-
dierend

Fall A) Gemeinsamer IdP/Vermittler Fall B) P2P-Trust

Introspection
Endpoint

Identity Token

 

 
Abbildung 46: Unterschied zwischen Fall A) und B) bezüglich Weiterleitung und alternativem Direktzugriff 

Eine besondere Bedeutung kommt dem LoA des Logins zu. Das Provider-Portal muss im Fall B) 
(P2P-Trust) dem Consumer-Portal vertrauen, dass der übermittelte Wert den Tatsachen ent-
spricht. Diese Frage kann explizit in einer beiderseitigen Vertrauensvereinbarung geregelt und 
geprüft werden. Darüber hinaus ist es denkbar, dass eine staatliche Prüfstelle Herausgeber von 
LoA-Werten zertifiziert (Definitionszeit). Bei Vorlage eines solchen Zertifikates wäre die 
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bilaterale Vertrauensstellung nicht nötig. Diese Idee wird in der Umsetzungs-Roadmap (siehe 
2.7.1) aufgegriffen. 

Hinweis: Im Fall A) (gemeinsamer Identitätsdienst) ist die Vertrauensfrage gleichermassen für die Bezie-
hung zwischen IdP/Vermittler und den angeschlossenen Portalen relevant. Dies liegt aber ausserhalb 
des Scopes der Integrations-Sollarchitektur. 

Staatliche 
Prüfstelle

Consumer-Portal

ID: 4711

Inge Borg: User

Provider-Portal

ID: 0815

Inge Borg: User

Inge Borg

Weiterleitung

Identity Provider
(oder Vermittler)

Inge Borg 
ID: 1234

Introspection
Endpoint

zertifiziert 
IdP-Qualität

vertraut dem 
Qualitätsiegel

 

 
Abbildung 47: Eine staatliche Prüfstelle vereinfacht mittels einer Zertifizierung die Vertrauensstellung zum LoA des 

Logins  

 

Welcher Login-LoA für einen Behördengang erforderlich ist82, definiert die für die jeweilige Leis-
tung zuständige Behörde.  

[REQ-42] Das Provider-Portal trägt die Verantwortung, dass der für den betreffenden Behör-
dengang festgelegte Mindest-LoA des Logins eingehalten wird.  

 
 

 

82 Achtung Verwechslungsgefahr: Login-LoA und Bewirtschaftungsrecht sind verschiedene Dinge. Ersteres be-
schreibt eine Vertrauensstufe, letztere ein explizit vom Kunden vergebenes Recht. 
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Um unnötige Konformitätskonflikte zu vermeiden, empfiehlt es sich aber, dass bereits das Con-
sumer-Portal den Aufruf des eingebundenen Behördengang an den erforderlichen LoA knüpft. 

 

2.5.1.3.2 Kontextsynchronisation 

Wie bereits in Kapitel 2.5.1.1.6 vorab ausgeführt und in Abbildung 34 illustriert, muss neben 
dem SSO und User-Login auch der Kontext des Behördengangs, bestehend aus Kundenselektion 
und dazugehörigem Bewirtschaftungsrecht im Provider-Portal analog dem Kontext beim Ab-
sprung im Consumer-Portal synchronisiert werden. Dazu müssen zunächst die nötigen Infor-
mationen entsprechend des Interoperabilitätsrahmens über die Schnittstelle bei der Weiterlei-
tung übermittelt werden: 

[REQ-43] Vom Consumer-Portal werden mindestens folgende Informationen an das Provider-
Portal übermittelt: Behördenleistung (kontrolliertes Vokabular gemäss Kapitel 
2.5.1.1.2) auf die sich der adressierte Behördengang bezieht, ID des Kunden (siehe 
Kapitel 2.5.1.1.4) für den der Behördengang vollführt werden soll, Bewirtschaftungs-
recht (kontrolliertes Vokabular gemäss Kapitel 2.5.1.1.6.4), LoA des Bewirtschaf-
tungsrechts (siehe [REQ-22] in Kapitel 2.5.1.1.6.4). Sofern im Consumer-Portal ein 
bereits existierender Behördengang adressiert wurde, dann ist zusätzlich dessen ID 
(siehe [REQ-14] in Kapitel 2.5.1.1.5) zu übermitteln. 

[REQ-44] Zusätzlich ist das Kundenanliegen zu übermitteln, sofern dieses bekannt ist72. 

[REQ-45] Die Übermittlung erfolgt zusammen mit der in [REQ-40] beschriebenen SSO-Informa-
tion.  

Das bedeutet für den im vorangegangenen Kapitel 2.5.1.3.1 beschriebenen SSO-Fall A) (ge-
meinsamer IdP), dass das Consumer-Portal die in [REQ-43] genannte Information in einem 
Context Token anhängt. Im SSO Fall B) (P2P-Trust) liefert der Introspection API Endpoint den 
Kontextzusatz.  
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Consumer-Portal

ID: 4711

Inge Borg: User

Provider-Portal

ID: 0815

Inge Borg: User

Inge Borg

Weiterleitung

Identity Provider
(oder Vermittler)

lässt die 
Token-Signatur 

überprüfen

fordert 
Authentisierung 

an

lässt die 
Token-Signatur 

überprüfen

Inge Borg 
ID: 1234

Inge Borg 
ID: 1234

Mapping auf 
Userkonto

Mapping auf 
Userkonto
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UID: CHE-105.318.036
Berechtigungsstufe: 
Einreicher

Context Token

 
 

Abbildung 48: Übertragung der Kontextinformation im Fall A) per Context Token als Zusatz zum Identity Token 
(vergleiche Abbildung 43)  
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Behördenleistungsportal 2 behördeninternes 
Fachsystem

 

Behördengang
Leistung X  

Geschäftsfall-
bearbeitung
Leistung X

Behördenleistungsportal 1

 
 

Behördengang
Leistung X

SSO+Kontextsynchronisation

API Endpoint 
"Rückkanal Behördengang" 
des Consumer-Portals  
Behördengang

 Status
beh. Benachrichtigungen

Ergebnisdokumente

API Endpoint des behördeninternen Fachsystems 
für den Empfang kundenseitiger Messages

API Endpoint des Consumer-Portals  
Geschäftsfallbearbeitung für den 
Empfang behördenseitiger Messages

API Endpoint "Introspection" 
des Consumer-Portals 
Behördengang

Schnittstelle zur Einbindung extern 
implementierter Behördengänge

Schnittstelle Behördengang 

 
 

Abbildung 51: Gesamtbild eines eingebundenen Behördengangs mit der von dessen Provider-Portal gekapselten 
Schnittstelle zum dahinterstehenden behördeninternen Fachsystem 

 

Abbildung 52 zeigt den Datenfluss differenziert für die einzelnen Bereiche des Interoperabili-
tätsrahmens, wobei der jeweilige interoperable Kern schematisch abgegrenzt ist. Die Darstel-
lung verdeutlicht, welche Schnittstellen welche Bereiche übertragen. Ebenso illustriert die Gra-
fik, dass der Ursprung des Flusses des interoperablen Kerns der Kundenstammdaten beim zu-
ständigen Register liegt, wobei dieses sowohl vom Behördenleistungsportal 1 als auch vom Be-
hördenleistungsportal 2 abgefragt wird (siehe Kapitel 2.5.1.1.4.3). Massgebend für beide Be-
hördenleistungsportale sind also immer die Daten, welche von den Registern bezogen werden. 
Die Schnittstelle zwischen den beiden Portalen überträgt nur den Kundenidentifikator. 
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Abbildung 52: Schnittstellen-Datenfluss im Überblick 

 

2.5.1.5 Schnittstellen-Verantwortung 

Um zirkuläre Abhängigkeiten (wie in Abbildung 53 skizziert) zu vermeiden, muss die Verantwor-
tung (d.h. die Definitionshoheit) über die Schnittstellen zwischen zwei Systemen in einer Hand 
liegen.  

dependency

System BSystem A

dependency
 

Abbildung 53: Zirkuläre Abhängigkeit infolge verteilter Schnittstellen-Verantwortung 

 

 

In Bezug auf die verschiedenen API Endpoints der in den Kapiteln 2.5.1.2 und 2.5.1.3 behandel-
ten Schnittstellen bedeutet das, die Verantwortung über die jeweiligen Endpoints muss kom-
plett entweder dem Consumer oder dem Provider des Behördengangs bzw. der 





https://www.ncsc.admin.ch/ncsc/de/home/dokumentation/sicherheitsvorgaben-bund/sicherheitsverfahren.html
https://www.ncsc.admin.ch/ncsc/de/home/dokumentation/sicherheitsvorgaben-bund/sicherheitsverfahren.html
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Nachvollziehbar-
keit 

In beiden Fällen müssen die Arbeitsvorgänge im Portal nachgewiesen 
werden können. Die Anforderungen an die Nachvollziehbarkeit unter-
scheiden sich je nach Integrationsmuster nicht. 

Welches Integrationsmuster aus ISDS-Sicht besser geeignet ist, hängt von der Gewichtung der 
Risikofaktoren ab. Eine allgemeine Empfehlung kann nicht ausgesprochen werden. 

 

2.5.2.3 Exkurs: ISDS-Anforderungen an das Behördenleistungsportal 

Unabhängig von den integrierten Behördenleistungen soll das Behördenleistungsportal ge-
wisse allgemeingültige ISDS-Anforderungen erfüllen (Innensicht). Im Kapitel 2.2.2.8 wurden die 
im Rahmen dieser Studie erhobenen Bedürfnisse bezüglich ISDS beschrieben. Diese Bedürf-
nisse werden durch weitere Anforderungen ergänzt. 

Tabelle 20: Anforderung an die ISDS 

Anforderung Beschreibung 

Gewährleistung 
ISDS 

Informationssicherheit und Datenschutz müssen gewährleistet werden.  

Transparenz be-
züglich Verwen-
dung der Daten 

Der Kunde soll sich informieren können, wo seine Daten liegen und wel-
che Behördenstellen für welchen Zweck darauf zugreifen. Auch die Lö-
schung der Daten muss gemäss den gesetzlichen Vorschriften gewährleis-
tet sein. 

Verfügbarkeit des 
Gesamtsystems 

Das Behördenleistungsportal soll die Verfügbarkeitsziele erfüllen können 
(SLA). Im Falle von Integrationsmuster 2 (Einbindung) gilt das sowohl für 
das Provider als auch für das Consumer-Portal. 

Sicherheit ge-
samtheitlich be-
trachten 

Die Sicherheit soll nicht nur im Sinne der Technik / der Systeme betrach-
tet werden, sondern der Prozess selbst in seiner Abbildung über die Ge-
samtheit der Systeme (z.B. Was passiert nach einem Systemausfall?) 

Datenschutzge-
setzgebung (DSG) 
berücksichtigen 

Der Austausch von Daten im Bereich des e-Government muss sich grund-
sätzlich an die geltende Datenschutzgesetzgebung halten. Auch die 
Pflicht zur Wahrung des Amtsgeheimnisses (Art. 320 StGB und Art. 22 
Abs. 1 des Bundespersonalgesetzes) kann mit der Informationssicherheit 
verknüpft werden. Abhängig von den angebotenen Diensten können 
auch andere Geheimnisse betroffen sein. Die unterschiedlichen Daten-
schutzbestimmungen je nach Kanton sollen berücksichtigt werden (Com-
pliance). 

Nur benötigte 
Personendaten 
nutzen 

Es sollen nur jene personenbezogenen Daten ausgetauscht und persis-
tiert werden, welche für die Erfüllung des Behördengangs benötigt wer-
den. 

Keine Abschwä-
chung LoA 

Der vom integrierten Behördengang (bei Einbindung) oder Geschäftsfall 
(bei Implementation) geforderte Level of Assurance (LoA) darf durch das 
Consumer-Portal nicht abgeschwächt werden. 
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Nachvollziehbar-
keit von Änderun-
gen 

Es sind Vorkehrungen zu treffen, dass die Daten vor, während und nach 
der Übertragung nur von dazu autorisierten Personen eingesehen und 
verändert werden können. Zur Nachvollziehbarkeit von Änderungen sind 
Werkzeuge, wie z.B. Audit-Trail einzusetzen. 

Rechtssicherheit 
und Verbindlich-
keit 

Der Informationsaustausch zwischen Behörde und Kunde muss rechtssi-
cher und verbindlich erfolgen. Dies erfolgt in der Regel über Verschlüsse-
lung und Signierung. 

Diese Anforderungen sollen bei der Standardisierung (siehe 2.5.1) berücksichtigt werden. 

 

2.5.3 Rechtliche Fragen 

Ein Behördenleistungsportal braucht keine fachspezifische Rechtsgrundlage, um eine Behör-
denleistung zu integrieren, da es nur ein Übermittlungssystem zur effektiv zuständigen Be-
hörde ist. Durch das Portal wird weder die Geschäftsfallbearbeitung noch deren Zuständigkei-
ten verändert. Die fachspezifischen Rechtsgrundlagen kommen in der jeweils zuständigen Be-
hörde zur Anwendung.  

Allerdings muss das Behördenleistungsportal dem User transparent aufzeigen, dass aus tech-
nischen Gründen für den Leistungsbezug die Weitergabe gewisser Daten (insb. identifizieren-
den Nutzerdaten) an die verantwortliche Behörde notwendig ist. Dies muss in den Nutzungs-
bedingungen des Behördenleistungsportals explizit kommuniziert werden. 

 

2.5.4 IT-Governance 

Bisher haben wir in dieser Studie den Fokus auf die Entwicklung der Integrations-Sollarchitektur 
für Behördenleistungsportale gelegt. In diesem Kapitel widmen wir uns dem Management oder 
der Administration der Ressourcen, welche mit der Integrations-Sollarchitektur in Beziehung 
stehen: der IT-Governance. 

2.5.4.1 IT-Governance im Kontext der Integrations-Sollarchitektur 

Die IT-Governance im Kontext der Integrations-Sollarchitektur regelt den Umgang mit jenen 
Ressourcen (Personal, Prozesse, Infrastruktur, Information), welche einen Bezug zu system-
übergreifenden Komponenten haben und für die Interoperabilität von Belang sind (gemäss 
Standardisierungsthemen 2.5.1.1 - 2.5.1.3). Dazu zählt ebenfalls die Integrations-Sollarchitek-
tur, welche nach Bedarf weiterentwickelt werden soll. 

[REQ-58] Die Digitale Verwaltung Schweiz (DVS) oder eine zu bestimmende Institution mit den 
nötigen Kompetenzen soll die Gesamtverantwortung für die IT-Governance und die 
Verantwortung für die strategische Ausrichtung (gemäss Anhang F, [Fokusbereich-1]) 
wahrnehmen. Die Verantwortung für andere Bereiche der IT-Governance und für die 
Erfüllung der entsprechenden Anforderungen kann die DVS an geeignete Partner o-
der Behörden delegieren. 

[REQ-59] Im Rahmen der Standardisierungsarbeiten sollen die Anforderungen an die IT-Gover-
nance präzisiert und klare Verantwortlichkeiten für Teilbereiche definiert werden. 
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Grundlagen für Standardisierung

Integrationsmuster 1 : Implementation

Integrationsmuster 2 : Einbindung

Projektleitung Studie SOLL-Architektur

2021

Verteilung/Vermarkung 
Studie

Einbezug DVS und eCH
Standard auf Basis Peer-2-Peer

Schnittstellenarchitektur durch DVS und e-CH
Ausbauschritt 1 Ausbauschritt 2

2022-
2024*

2025-
2027*

2027+ *

Umsetzung Basis

* Terminplan durch DVS zu verifizieren DVS 
federführend

Entscheid 
Ausbauschritt

Entscheid 
Ausbauschritt

Schnittstelle 
Behördengang-
Geschäftsfall

Definition Varianten und 
Etappierung

Querschnitts-
funktionen

Identity 
Management

Access 
Management

Definition Varianten und 
Etappierung

Definition Varianten und 
Etappierung

Trust unter 
Portalbetreiber

Definition Varianten und 
Etappierung

Bilaterale 
Vertrauensvereinbarung 
mit einheitlicher Vorlage

Übergreifende Prüfstelle
der IdPs zu Definitionszeit

Übertragung Login (SSO)
Übertragung User-Identity über 

zentralen Vermittler (Broker)
Staatl. regulierte Identität

(komplementär)

Kontextsynchronisation 
(Kunde, Bewirtschaftungsrechte)

Zentrale Infrastruktur-
komponente für IAM

Definition Varianten und 
Etappierung

Rückkanal für Status und 
behördliche Benachrichtigungen

Rückkanal für Dokumente

Geschäftsfallbearbeitung

Beurteilung Ausbauschritte

Zentrales Schnittstellen-
Management

Zentrales Bussystem

Ausbauschritte

SECO
federführend

Interoperabilitätsrahmen

IT-Governance

 
Abbildung 56: Roadmap zur Umsetzung der Standardisierung 

 

Das SECO als Auftraggeber dieser Studie beteiligt sich an der DVS-Ambition «Behördenüber-
greifende digitale Identifikation ist etabliert» (siehe Grundlagenbericht [37]) und liefert mit der 
Studie einen wichtigen Input. 

2.7.2 Handlungsempfehlungen 

Für die Umsetzung der Integrations-Sollarchitektur in Form eines oder mehrerer Standards soll 
die Organisation «Digitale Verwaltung Schweiz» (DVS) federführend sein. Die DVS wird zur Steu-
erung der digitalen Transformation im föderalistischen System geschaffen. Sie fördert die digi-
tale Transformation der Verwaltungen in der Schweiz und ist als politische Plattform mit Stan-
dardentwicklung konzipiert89. Sie übernimmt die Aufgaben von E-Government Schweiz und der 
Schweizerischen Informatikkonferenz (SIK). 

Handlungsempfehlungen zuhanden der DVS und anderen Akteuren: 

Tabelle 22: Empfohlene Massnahmen unter Verantwortung SECO 

Massnahme Ergebnis 

Distribution der Studie an interessierte Behörden - 

 
 

 

89 «Politische Plattform mit Standardentwicklung» gemäss Schlussbericht vom Oktober 2019 (https://www.ad-
min.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-76798.html) sowie den Beschlüssen der Ple-
narversammlung der KdK vom 27.03.2021 und des Bundesrates vom 03.04.2021. 







https://de.wikipedia.org/wiki/Front-End_und_Back-End
https://de.wikipedia.org/wiki/Front-End_und_Back-End




https://help.sap.com/viewer/45ce4038494f40a8957d336289db955b/6.00.31/de-DE/70d2b853dcfcb44ce10000000a174cb4.html
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Orchestrierung bedeutet insbesondere, dass das Portal den User über die be-
treffenden Behördenleistungen führt, indem es die nötigen Behördengänge 
aneinanderreiht (z.B. in einem Wizard) oder auf Querverbindungen anbietet 
(z.B. vorausgehende Stellenmeldepflicht bei Gesuch auf Arbeitsbewilligung 
Drittstaatsangehörige). 

Plattform Synonym von Behördenleistungsportal 

Portal Kurzwort von Behördenleistungsportal 

Portal-Fach-
anwendung 

Über ein Behördenleistungsportal zugängliche Fachanwendung, welche für 
ein- oder mehrere Behördengänge abbildet (siehe Abbildung 13 Kapitel 
2.1.3).  

Portalbetrei-
ber 

Unternehmen oder Organisation, welche/s als Leistungserbringer/Service 
Provider der Behörde als Leistungsbezüger ein Behördenleistungsportal zur 
Verfügung stellt.  

Siehe auch Tabelle 1 in Kapitel 2.1.5 

Quer-
schnittsfunk-
tion 

Sammelbegriff für allgemeine Portalfunktionen die sowohl im Informations- 
als auch im Transaktionslayer zur Anwendung kommen. 

Siehe auch Tabelle 1 in Kapitel 2.1.5 

Register Amtliches Verzeichnis, in dem eine systematische Sammlung und Identifika-
tion über eine Gruppe von Objekten (z.B. Unternehmen) erfolgt. 

Transakti-
onslayer 

Das umfasst sowohl den kundenseitigen Behördengang im Portal als auch die 
behördenseitige Geschäftsfallbearbeitung im behördeninternen Fachsystem. 

Siehe auch Tabelle 1 in Kapitel 2.1.5 

User Natürliche Person, welche das Behördenleistungsportal über das UI aktiv be-
nutzt und dabei Behördengänge für einen bestimmten Kunden vollführt. 

Siehe auch Tabelle 1 in Kapitel 2.1.5 

Userkonto Abbildung von User im Portal. Neben dessen Stammdaten werden im Kontext 
des Userkontos Credentials, Einstellungen (z.B. Sprache) verwaltet.  

Vermittler Infrastrukturdienst, der einem Behördenleistungsportal ermöglicht, digitale 
Identitäten verschiedener IdPs zu nutzen. Der Vermittler kapselt die verschie-
denen IdPs und tritt selbst vor dem Portal als IdP auf.  

Gemäss eCH-0107 [10] bietet ein Vermittler gemeinsame Dienste, wie Meta-
datenverwaltung, IdP-Discovery, Identity Linking oder Transformation der 
Authentifizierungs- und Attributbestätigung, für alle anderen IAM-Dienstan-
bieter und Relying Parties in einer Identity Federation an. Ein Vermittler kann 
optional einen CSP enthalten. Weiterhin sei auf die eCH-Standards 0224 [31] 
und 0225 [32] verwiesen, welche eine vermittlerbasierte Identity Federation 
näher detaillieren. 

Vollmacht Juristische Grundlage für die Erteilung eines Bewirtschaftungsrechts 

zustandslos Eine zustandslose Komponente "vergisst" sämtliche Daten der Transaktion 
nach Eingabe/Verarbeitung/Ausgabe. Sie enthält nur die Geschäftslogik für 



Studie 

Architekturreview EasyGov 

 

 

 

131/188 

 

dok_studie_architekturreview_egovch_v1-0_de.docx 
 

die Transaktion und macht keine Datenhaltung.  
Siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Zustandslosigkeit  

 

 

 
  

https://de.wikipedia.org/wiki/Zustandslosigkeit
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Abbildung 59: Abbildung von Behördenleistungen auf verschieden ausgerichteten Portalen in jeweils individuel-

lem Design (verbildlicht durch die verschiedenen farblichen Umrandungen der Ovale) [These-3] 
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Die Definitionshoheit über Daten, Prozesse und Prinzipien, welche für die Integration einer Be-
hördenleistung von Bedeutung sind, soll beim Provider der Behördenleistung liegen.  

[REQ-65] Im Zuge der Standardisierung soll festgehalten werden, welche Merkmale der zu in-
tegrierenden Behördenleistung der Provider vorab definieren muss. Dazu zählen: 
Schnittstellen-Prozesse, Interoperable Datenbereiche, Unterstützte Technologien, 
Anbindungsbedingungen (beispielsweise minimal geforderter Level-of-Assurance 
(LoA) für die Nutzung der Behördenleistung), Anforderungen an den Datenschutz, 
Performanceanforderungen, Vertragliche Verpflichtungen. 

Gleichzeitig muss der Provider auch gewisse Pflichten erfüllen, wie beispielsweise die Sicher-
stellung von gleich hohen Performanceanforderungen (SLA) und die Berücksichtigung von Stan-
dards. 

Entwicklung 

[REQ-66] Bei der Entwicklung und Bewertung von Softwareprodukten sollen Qualitätskriterien 
gemäss ISO 250xx berücksichtigt werden 

[REQ-67] Bei der Weiterentwicklung ist stets auf die Rückwärtskompatibilität zu achten inkl. 
Grace Period während der ältere Schnittstellenversionen unterstützt werden 

[REQ-68] Bei der Entwicklung von Benutzeroberflächen (UI) sollen nach Möglichkeit gleiche 
UX-Prinzipien angewendet werden. Dies bezieht sich insbesondere auf den Bedien-
komfort (z.B. Anzahl Bedienschritte, Navigation, etc.), nicht auf das Look & Feel. 

[REQ-69] Alle für eine Integration relevante Systeme müssen in drei Umgebungen zur Verfü-
gung stehen: Test, Abnahme und Produktion. Dies betrifft alle Systemkomponenten 
(Front-End, Back-End, etc.) der involvierten Partner (Consumer und Provider) im 
Transaktionslayer. 

[REQ-70] Zur Verifizierung von Entwicklungen sollen Pilotprojekte über die drei föderalen Ebe-
nen hinweg durchgeführt werden.  

Betrieb 

[REQ-71] Die Verfügbarkeit muss sowohl von Provider- wie auch von Consumer-Seite gewähr-
leistet werden (SLA). Allfällige in einer späteren Phase zentral zur Verfügung gestellte 
Infrastrukturkomponenten müssen die Verfügbarkeit ebenfalls garantieren. 

[REQ-72] Im Fall eines Systemausfalls innerhalb der gesamten Systemkette soll der Behörden-
gang zu einem späteren Zeitpunkt nahtlos fortgesetzt werden können (z.B. durch 
Speicherung des Benutzerkontextes). 

[REQ-73] Alle involvierten Organisationen sollen nach Möglichkeit eine gleich hohe Verfügbar-
keit garantieren (z.B. zeitliche Verfügbarkeit des Servicedesks). Eine garantierte Ver-
fügbarkeit des Gesamtsystems wird nicht angestrebt, da diese von der Komplexität 
her kaum zu steuern wäre. 

[REQ-74] Der Support muss für den User nachvollziehbar geregelt sein: das Consumer-Portal 
muss immer die erste Anlaufstelle für den User sein (1st Level). Für den 2nd Level 
Support ist der Betreiber der integrierten Behördenleistung verantwortlich. 

Weiterentwicklung 

[REQ-75] DVS soll verantwortlich für die Change-Management Prozesse der interoperablen 
Schnittstellen sein 









https://www.ech.ch/de/node/36639
https://www.egovernment.ch/de/organisation/fachgruppe-egovernment-schweiz
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Abbildung 61: Scope des Projekts bezüglich TOGAF 

 

Weitere Informationen zu TOGAF können auf der offiziellen Seite der «the Open Group», die 
den TOGAF Standard definiert, gefunden werden: 

https://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/index.html  

 

  

https://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/index.html




https://ssgi.ch/media/Initialisierungskonferenz_AGr_eID.pdf
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auch einen Identifikator für ein allfälliges NP-Kundenkonto (siehe [Herausfor-
derung-2]). 

o dass die E-ID allen potenziellen Usern, also sowohl In- als auch Ausländern97 
offensteht.  

 

Fedpol

IdP-Betreiber

«IdP» 
E-ID-System

Behördenleistungs
portal

E-ID-
Registrierung

snummer

Personen-
identifizie-
rungsdaten

«digitale Identität»
E-ID

NP

1 N
stellt aus 

 
 

  Abbildung 63: Aussagen des BGEID98 [23] aus der Strukturperspektive 

Darüber hinaus sagt die Botschaft zum Bundesgesetz über elektronische Identifizie-
rungsdienste99:  

o Das schweizerische Konzept ist grundsätzlich EU- bzw. eIDAS-konform. 

o In der eIDAS-Verordnung und den entsprechenden technischen Standards werden Rah-
menbedingungen spezifiziert, die garantieren, dass die Interoperabilität zwischen den 
einzelnen länderspezifischen Systemen gewahrt wird. Das Konzept für die E-ID-Systeme 
nach diesem Gesetz richtet sich nach diesen internationalen Regelungen, sodass die 
schweizerischen E-ID auch im internationalen Kontext eingesetzt werden könnten. Der 

 
 

 

97 Die E-ID können auch durch Ausländerinnen und Ausländer beantragt werden, sofern sie zum Zeitpunkt der 
Ausstellung der E-ID im Besitz eines gültigen, nach Artikel 13 Absatz 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes 
vom 16. Dezember 2005 anerkannten Ausweispapiers sind oder über eine gültige Legitimationskarte nach der 
Gaststaatgesetzgebung verfügen, oder deren Identität zum Zeitpunkt der Ausstellung der E-ID in einem beson-
deren Identifizierungsverfahren verlässlich festgestellt werden konnte. 
98 https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2019/6567.pdf  
99 siehe https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2018/1524/de/pdf-x/fedlex-data-
admin-ch-eli-fga-2018-1524-de-pdf-x.pdf 

https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2019/6567.pdf
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Gegensatz zum gegenteiligen Fall und unterstützt somit das Bedürfnis nach 
Wirtschaftlichkeit. 

 

 
Tabelle 24: Evaluation Lösungsvarianten [Herausforderung-1] 

 Variante A Variante B Variante C 

Potential zur 
Befriedigung der 
Herausforderung 

Einheitliche 
IdP-
Schnittstelle 
infolge 
Standard  

IdP-Vielfalt wird durch 
einen Vermittlerdienst 
gekapselt.  

Infolge 
Interoperabilität der 
E-ID muss nur die 
Schnittstelle zu einem 
IdP realisiert werden. 
Darüber hinaus 
bieten sich mehrere 
Zusatznutzen. 

Wirtschaftlichkeit Aufgrund 
Eigenkreation 
tief, keine 
Nachnutzung. 

Nachnutzung 
etablierter Services 

Nutzung einer 
gegebenen 
Infrastruktur. Es muss 
nur mit einem IdP 
zusammengearbeitet 
werden. 

Machbarkeit Aufgrund 
Eigenkreation 
und 
Komplexität 
unsicher. 

Gut, da auf etablierte 
Services gesetzt wird. 

Gut, da auf eine 
gesetzliche Grundlage 
aufgebaut wird. 
Jedoch ist mit einer 
nicht zu 
vernachlässigenden 
Transitionsphase zur 
Einführung und 
Etablierung der E-ID 
zu rechnen. 

Auswirkung auf 
Sollarchitektur 

Ausarbeitung und 
Etablierung neuer 
Standards. 

Behandlung der Einbindung 
eines Vermitter-Services.  

Behandung der Einbindung 
eines IdPs. 

Zusammen-
fassende 
Beurteilung 

Gegenüber den 
anderen Varianten 
mit vielen 
Unsicherheiten und 
erheblichen 
Mehraufwänden 
verbunden.  

Durchwegs positive 
Evaluation. 

Insgesamt positive 
Evaluation, darüberhinaus 
Zusatznutzen. 

Empfehlung: Im Ergebnis der Evaluation scheidet Variante A im Einklang mit Architekturprinzip 
[P-1] (Nachnutzung vor Eigenkreation) aus. Variante B und Variante C erscheinen zwar in der 
Evaluationstabelle zunächst fast gleichwertig, aber gemäss Architekturprinzip [P-7] (Unterstüt-
zung Vorhaben des Bundes), sowie den aufgeführten Zusatznutzen, ist Variante C zu bevorzu-
gen.  





https://www.uid.admin.ch/
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/2693/de


https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/63/837_843_843/20210101/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-63-837_843_843-20210101-de-pdf-a.pdf
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/63/837_843_843/20210101/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-63-837_843_843-20210101-de-pdf-a.pdf
https://www.zas.admin.ch/dam/zas/de/dokumente/Partenaires%20et%20institutions/NAVS13/Attribution-du-NAVS13-circonstances_D.pdf.download.pdf/Attribution-du-NAVS13-circonstances_D.pdf
https://www.zas.admin.ch/dam/zas/de/dokumente/Partenaires%20et%20institutions/NAVS13/Attribution-du-NAVS13-circonstances_D.pdf.download.pdf/Attribution-du-NAVS13-circonstances_D.pdf
https://www.zas.admin.ch/zas/de/home/partenaires-et-institutions-/unique-person-identification--upi-/upiservices.html
https://www.zas.admin.ch/zas/de/home/partenaires-et-institutions-/unique-person-identification--upi-/upiservices.html
https://www.egovernment.ch/de/dokumentation/rechtliche-fragen/register/personenregister/
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/register/nationaler-adressdienst.html
https://www.egovernment.ch/de/umsetzung/umsetzungsziele/nationaler-adressdienst/
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 Variante A Variante B Variante C 

Potential zur 
Befriedigung der 
Herausforderung 

Da die Nutzung der E-
ID-Registrierungs-
nummer freiwillig ist, 
wird sie nicht so stark 
verbreitet sein wie die 
Versichertennummer. 
Andererseits kann jeder 
eine E-ID bekommen, 
d.h. auch Ausländer 
ohne Aufenthaltsstatus. 
Es besteht kein 
nationales NP-Register, 
welches auf der E-ID-
Registrierungsnummer 
basiert. 

Eine grosse Mehrheit 
der Schweizer Portal-
nutzenden ist im 
Besitze der Ver-

sichertennummer106. 

Diese ist in der 
Verwaltung weit 
verbreitet. Andererseits 
ist sie bei Ausländern 
nicht immer 

verfügbar107.  

Zudem sollen mit dem 
erwähnten UPI-Register 
bzw. Nationalen 
Adressdienst auf der 
Versichertennummer 
basierende 
Referenzdienste zur 
Verfügung stehen.   

Diese Variante schliesst 
kein Kundensegment 
aus. Allerdings führt sie 
zu einer hohen 
Heterogenität in Bezug 
auf die verwendeten 
Indikatoren.  
Es besteht kein 
nationales NP-Register, 
welches auf weiteren 
Identifikatoren, wie der 
Versichertennummer, 
basiert, zur Verfügung 
steht. 

Wirtschaftlichkeit Vorhandenes 
Identifikationsmerkmal 
der E-ID des Users 

Weitverbreiteste 
Identifikations-
nummer. Zudem ist 
zusammen mit der 
Verwendung des E-ID 
Service für Portale mit 
systematischer 
Verwendung der 
Versichertennummer 
die Überprüfung des 
Identifikators 
sichergestellt. 

Starke Heterogenität 
führt zu einem hohen 
Aufwand, zusätzlich ist 
ein Onboardingprozess 
notwendig. 
Zusatznutzen zu 
Verwendung der 
Varianten A und B 
begrenzt. 

Machbarkeit Vorhandenes 
Identifikationsmerkmal 
der E-ID des Users 

Da bereits vielen 
Fachsystemen bekannt 
und durch diese 
genutzt, kein grosser 
Aufwand zur 
Einführung. Mit der 
Gesetzesanpassung 
weiter gefördert und 
verbreitert. 

Machbar, jedoch führt 
eine starke 
Heterogenität zu einem 
hohen Aufwand 

Auswirkung auf 
Sollarchitektur 

Behandlung der E-ID-
Registrierungsnummer als 
Identifikator 

Behandlung der 
Versichertennummer als 
Identifikator 

Behandlung einer Beispiel-ID 
als Identifikator. 

Zusammen-
fassende 
Beurteilung 

Die E-ID-Registrierungs-
nummer ist integraler 
Bestandteil des E-ID-Services, 
welcher als Identätsprovider 
genutzt wird.  

Die Versichertennummer ist 
der weitverbreiteste und 
genutzte Identifikator der 
Schweiz. Die Akzeptanz ist 
entsprechend hoch, die 
Hürden zur Nutzung 
entsprechend tief. Zudem gibt 
es auf der 
Versichertennummer 
basierende 

Allenfalls sind für einige 
Portale neben der 
Identifikatoren der Varianten 
A und B weitere notwendig. 
Die Integration ist jedoch mit 
einem entsprechenden 
Mehraufwand verbunden. 
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Infrastrukturdienste bzw. sind 
in Planung. 

 

Empfehlung: Die Versichertennummer (B) soll - wenn immer möglich - als zwingenden, in-
teroperablen NP-Kundenidentifikator unterstützt werden. Dies kann bei in der Schweiz wohn-
haften NP angewendet werden. Die E-ID-Registrierungsnummer (A) (und allenfalls auch die Re-
gistrierungsnummer einer ausländischen eIDAS-kompatiblen E-ID) soll als optionaler Kun-
denidentifikator zum Zuge kommen, wenn der NP (noch) keine AHV-Nr zugeteilt wurde. Das 
betrifft z.B. Ausländer ohne Aufenthaltstitel. Dadurch kompensieren sich Vor- und Nachteile 
der beiden Identifikatorsysteme gegenseitig. Zusätzlich können weitere Identifikatoren (C) hin-
terlegt werden (z.B. Partner-ID der ESTV für die Verrechnungssteuer von Ausländer, ZEMIS-NR. 
des SEM für Erstanträge von Arbeitsbewilligungen). In letzterem Fall ist allerdings keine In-
teroperabilität möglich, d.h. die Leistung kann nur im primären Portal bezogen werden. 

Auf Basis der Versichertennummer (AHVN13) werden die Infrastrukturdienste UPI und NAD zur 
Verfügung stehen, mit dessen Hilfe Behördenleistungsportale Stammdaten von NP-Kunden ab-
gleichen können. Bei Bedarf kann ein Portal die Versichertennummer des E-ID-Identitätsservice 
als verbürgtes Attribut abfragen. Die Identifikation von nicht in der Schweiz wohnhaften NP 
erfolgt über die E-ID-Registrierungsnummer. 

NP-Kundenkonto
System
Code

Identifikator

1 1..N

Versichertennummer

mindestens eine von 
beiden muss gesetzt sein

z.B. AHVN13, 
EIDRegNr, etc.

z.B. 756.4711.0815.00

E-ID-Registrierungsnummer

 
Abbildung 65: In einem NP-Kundenkonto können mehrere Identifikatoren hinterlegt werden, mindestens jedoch 

die Versichertennummer, optional die E-ID-Registrierungsnummer 

 
Tabelle 26: Entscheidungsbaum bezüglich der Verfügbarkeit von Versichertennummer und/oder E-ID-Registrie-

rungsnummer zur Verwendung als Identifikator bei der Eröffnung eines NP-Kundenkontos 

Situation NP-Kunde Verfügbarer Identifikator 
für Eröffnung NP-Kunden-
konto  

Kommentar 

mit der hinter dem 
User stehenden Per-
son identisch? 

in der 
Schweiz ge-
meldet? 

Versicher-
ten-num-
mer 

E-ID-Regist-
rierungs-
nummer 

 

Ja (eigenhändige Er-
öffnung) 

Ja  Ja Ja  

Nein Nein Ja  

Ja Ja Evtl.  





https://www.eiam.admin.ch/pages/f!eiamglossary!pub_de.html?&l=de&l=de#d139
https://www.eiam.admin.ch/pages/f!eiamglossary!pub_de.html?&l=de&l=de#d139
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Potential zur 
Befriedigung der 
Herausforderung 

Standard schafft klare 
Rahmenbedingungen 

Löst das Problem der 
Herausforderung im Kern115 

 

Wirtschaftlichkeit Rahmenbedingung verringert 
Initialaufwand seitens 
Portalbetreiber.  

Im Vergleich zu B hoher 
Initialaufwand. 

Nutzung einer zentralen 
Verantwortlichkeit entlastet 
Portalbetreiber. 

Die Betriebskosten werden über 
alle nutzenden Portalbetreiber 
verteilt.  

Machbarkeit Machbar. Durchsetzung/Akzeptanz 
des Standards jedoch nicht 
garantiert. 

Es bestehen bereits geeignete 
IAM-Systeme. 

Auswirkung auf 
Sollarchitektur 

Ausarbeitung und Etablierung neuer 
Standards. 

Evaluation eines Infrastrukturdienstes 
und dessen Einbindung in die 
Sollarchitektur  

Zusammen-
fassende 
Beurteilung 

Neuer Standard muss erarbeitet werden, 
Akzeptanz nicht garantiert. Widerspricht 
Architekturprinzip Nachnutzung vor Ei-
genkreation. 

Die Aufgabe des zentralen 
Infrastrukturdienstes kann ein 
bestehendes IAM-System erfüllen. 

 

Empfehlung: Im Sinne von Variante B im Rahmen der Studie Anforderungen an ein IAM-System 
spezifizieren und als zentrale Infrastrukturkomponente in die Sollarchitektur integrieren (siehe 
Abbildung 68). Die Aufgabe zur Umsetzung, d.h. Evaluation und Betrieb eines geeigneten zent-
ralen IAM-Systems bei der Digitalen Verwaltung Schweiz116 (DVS) platzieren.  

Zusatznutzen: Ein IAM-System mit einer Vermittlerkomponente wie eIAM an Bord kann die E-
ID-Transitionsphase95 unterstützen, da es die Frage des Identifizierungssystems kapselt. 

 

Entscheid100: Variante (B) wird umgesetzt. 

 

 
 

 

115 Eine direkte Anmeldung auf Provider-Portal führt zum selben Userkonto wie via Weiterleitung vom Consu-
mer-Portal 
116 https://www.egovernment.ch/de/umsetzung/umsetzungsziele/aufbau-der-organisation-digitale-verwal-
tung-schweiz-dvs/ 
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Sollarchitektur
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Abbildung 67: Die Nutzung eines zentralen Infrastrukturdienstes für die Verwaltung der Bewirtschaftungsrechte 

ist ein weiteres Schlüsselelement der Sollarchitektur 

 

Sollarchitektur

Behördenleistungsportal(e)

UID-Register

UPI-Register/
NAD

User Kunde

Bewirtschaftungs-
recht

N N
Webservice

Webservice

E-ID-System
(IdP)

NP
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eCH-0097
eCH-0098
eCH-0108

eCH-0006
eCH-0007
eCH-0008
eCH-0010
eCH-0011
eCH-0021

Staatlich regulierte 
elektronische 
Identifizierungsmöglichkeit

 
Abbildung 68: Ein geeignetes IAM-System kann die Aufgabe der zentralen Rechteverwaltung übernehmen und 

bringt darüber hinaus noch einen Vermittler ins Spiel 
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Nicht geregelter Teil

 

geregelter Teil

Sollarchitektur

bilateral oder übergreifend
Portalbetreiber/Behörde

definiert von

definiert von

interoperabel

A priori nicht interoperabel. Es ist 
jedoch nicht ausgeschlossen, dass 
sich für einen bestimmten Zweck 
Stakeholder zusammenfinden und 
interoperable Elemente definieren

 
Abbildung 70: Muster eines Berechtigungsmodells mit einem geregelten und einem ungeregelten Teil 

 

Bei beiden Varianten sind relevante Standards/Referenzkataloge wie der eCH-0070 (Leistungs-
inventar eGov CH) zur Identifikation von Leistungen einzubeziehen. 

 
Tabelle 28: Evaluation Lösungsvarianten [Herausforderung-4] 

 Variante A Variante B 

Potential zur 
Befriedigung der 
Herausforderung 

Einheitliche Basis 
infolge Standard, auf 
der individuelle 
Lösungen gedeihen 
können  

Einheitliche Lösung 
infolge Standard 

Wirtschaftlichkeit Aufgrund 
Eigenkreation per se 
tief, keine 
Nachnutzung. 

Aufgrund 
Eigenkreation per se 
tief, keine 
Nachnutzung. 

Machbarkeit Aufgrund höherer 
Komplexität 
schwieriger als (B). 
Abgrenzung 
zwischen 
leistungsspezifischen 
und individuellem 
Teil in der Praxis 
kaum durchsetzbar 

Erscheint im 
Vergleich zu (A) 
einfacher, da 
weniger 
Abstraktionsebenen.  

Auswirkung auf 
Sollarchitektur 

Ausarbeitung und 
Etablierung eines 
Standards. 

Ausarbeitung und 
Etablierung eines 
Standards. 

Zusammen-
fassende 
Beurteilung 

Neuer Standard muss 
erarbeitet werden. 
Aufgabe erscheint 
komplexer als bei (B). 

Neuer Standard muss 
erarbeitet werden. 
Aufgabe erscheint 
einfacher als bei (A). 

Empfehlung: Variante (B) ist zu bevorzugen, da deren Lösung einfacher erscheint. Im Sinne des 
Architekturprinzips "Nachnutzung vor Eigenkreation" soll dabei auf relevante Standards/Refe-
renzkataloge wie der eCH-0070 (Leistungsinventar eGov CH) aufgebaut werden. 
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(z.B. XML) und -protokolle (z.B. sFTP) werden angewendet, etc. Folgende Möglichkeiten 
sind für diesen Zweck denkbar, sind hier aber lediglich als Beispiele aufgeführt und nicht 
abschliessend: 

o Sedex: Sedex steht für secure data exchange und ist eine Dienstleistung des Bun-
desamts für Statistik BFS. Die Plattform ist für den sicheren asynchronen Daten-
austausch zwischen Organisationseinheiten konzipiert. Sedex erfüllt die um-
fangreichen Anforderungen an einen sicheres Transportmedium im Bereich 
eGovernment. In spezifischen Fällen erfolgt auch ein synchroner Datenaus-
tausch118. Die Plattform ist hochverfügbar (99.8%), genügt hohen Anforderun-
gen an die Sicherheit sowie Nachvollziehbarkeit und wird von über 6'800 Orga-
nisationseinheiten für die Datenübermittlung verwendet. Im Jahr 2018 wurden 
ca. 17.6 Millionen Meldungen via sedex übermittelt. Sedex wird fortlaufend wei-
terentwickelt, die aktuelle Client Software wurde im August 2020 veröffent-
licht119. Für die Nutzung von Sedex für den vorliegenden Zweck müssten allen-
falls gewisse Elemente weiterentwickelt werden. Sedex hat gewisse Einschrän-
kungen, insbesondere in Bezug auf Supportzeiten und der Flexibilität bei der 
Weiterentwicklung. 

o Enterprise Service Bus (ESB): Ein Enterprise Service Bus besteht aus einem Kom-
munikationsbus, über den Nachrichten ausgetauscht werden können. Dienste 
verbinden ihre Dienstschnittstellen über Endpunkte mit dem Bus. Dienstnutzer 
kommunizieren mit einem Dienstanbieter, indem sie mit dem Dienstanbieter 
über den Bus Nachrichten austauschen. Ein API-getriebener ESB stellt Anbietern 
und Nutzern plattformspezifische Schnittstellen (z.B. REST-APIs) zur Verfügung, 
um Services zu implementieren und aufzurufen. 

In der Bundesverwaltung wird beispielsweise im Rahmen von FISCAL-IT von der 
ESTV eine ESB-Infrastruktur auf Basis eines API Gateways der Firma WSO einge-
setzt, der für REST-basierte Zugriffe geeignet ist. Der Bus übermittelt Nachrich-
ten zwischen den angeschlossenen Systemen in Form von GDC-XML Dokumen-
ten. Insofern ist XML die «native» Sprache des ESB. Es wird kein SOA-Ansatz ver-
wendet, sondern eine Architektur mit Micro Services, welche für Web-Lösungen 
sehr viel besser geeignet ist.  

 
 

 

118 siehe https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/register/personenregister/sedex/synchron.html  
119 Siehe https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/register/personenregister/sedex.html 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/register/personenregister/sedex/synchron.html
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Potential zur 
Befriedigung der 
Herausforderung 

Es bestehen diverse, weit 
verbreitete und etablierte zentrale 
Lösungen, die genau dem Zweck im 
Sinne der Herausforderung dienen. 

Im Unterschied zu (A) besteht 
keine Abhängigkeit zu einem 
zentralen Infrastrukturdienst, 
sondern gibt lediglich eine 
fundamentale Spezifikation vor. 
Dies ermöglicht mehr Agilität und 
Spielraum für individuelle 
Anforderungen. 

Wirtschaftlichkeit Die Kosten teilen sich über alle 
Teilnehmer auf. Die Umsetzung 
und der Betrieb kann je nach 
Lösung sehr komplex ausfallen. 

Im Gegensatz zu (A) liegt der 
Wiederverwendungsgrad deutlich 
tiefer, da die Anforderungen auf 
mehreren Systemen redundant 
umzusetzen sind. Zudem muss der 
Standard erst ausgearbeitet 
werden. 

Machbarkeit Es stehen einsatzfähige Lösungen 
bereit. Die Lösung muss durch eine 
Organisation wie z.B. das BIT als 
zentraler Infrastrukturdienst für 
Behörden auf allen föderalen 
Ebenen angeboten wwerden. Dies 
ist heute zum Teil der Fall. 

Hohe Umsetzungstiefe: Standard 
muss erst ausgearbeitet werden. 
Implementierungen sind noch zu 
realisieren. 

Auswirkung auf 
Sollarchitektur 

Behandlung der Einbindung einer 
zentralen Infrastrukturkomponente. 
Allfällige Einflussnahme auf die 
Weiterentwicklung von bestehenden 
Lösungen wie z.B. Sedex. 

Ausarbeitung und Etablierung eines 
Standards. 

Zusammen-
fassende 
Beurteilung 

Bestehende und weit verbreitete 
Lösungen, welche genau diese 
Herausforderung lösen können. 

Neuer Standard muss erarbeitet werden, 
Akzeptanz nicht garantiert. Widerspricht 
Architekturprinzip Nachnutzung vor Ei-
genkreation. 

Empfehlung: Im Sinne von Variante A im Rahmen der Studie Anforderungen an ein geschütztes 
Transportsystem spezifizieren und als zentrale Infrastrukturkomponente in die Sollarchitektur 
integrieren. Die Aufgabe zur Umsetzung, d.h. Evaluation und Betrieb eines geeigneten zentra-
len Transportsystems bei der Digitalen Verwaltung Schweiz (DVS) platzieren. Grundsätzlich kön-
nen mehrere zentrale Infrastrukturkomponenten eingesetzt werden, je nach Bedürfnissen der 
Portale und behördeninternen Fachsysteme (z.B. Sedex und ESB). 

Entscheid: Variante (A) wird umgesetzt. 

 

[Herausforderung-6] In Bezug auf die aus Bedürfnis [B-15] resultierende Frage "Wie findet 
der User «Keine Ahnung» effizient die für sein Anliegen passende Be-
hördenleistung?" verbleibt die Herausforderung, wie der User das für 
ihn bzw. sein Anliegen geeignete Behördenleistungsportal findet, bzw. 
wie die portalübergreifende Sollarchitektur diesen Use-Case unter-
stützt.  

In dieser Frage steckt die Teilfrage "Welche Behördenleistungen sind für mich relevant?". Die 
Beantwortung dieser Frage leitet sich entweder aus dem jeweiligen Anliegen bzw. Themenkon-
text des Users (z.B. Bauprojekt) ab oder folgt aus dessen vertretenen Kundentyp bzw. Kunden-
segment (z.B. Unternehmen). Behördenleistungsportale sind in diesem Sinne gemäss 2.1.4 
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beabsichtigte Leistungsbezüger-Perspektive eher aus der behördlichen Sicht ge-
staltet wurde. Der Standard ist deshalb als "veraltet" deklariert und befindet sich 
in Überarbeitung. Dabei wird der umgekehrte Ansatz verfolgt: Auf Basis der 
Userbedürfnisse und Suchintentionen wird eine Leistungsstruktur entwickelt. 

o Der Standard eCH-0070 "Leistungsinventar eGov CH" definiert eine Struktur zur 
einheitlichen Beschreibung von Behördenleistungen und offeriert einen auf die-
ser Basis erstellten Katalog aller Schweizer Behördenleistungen. Der Reifegrad 
dieses Standards steht allerdings noch auf "Experimentell".  

o Die Standards eCH-0073 "Vorgaben zur Beschreibung von Leistungen der öf-
fentlichen Verwaltung der Schweiz" und eCH-0088 "Vorgaben zur Beschreibung 
von Behördengängen in der Schweiz" stehen über dem eCH-0070 und definie-
ren Beschreibungsmerkmale von Behördenleistungen. 

o Der Standard eCH-0138 "Rahmenkonzept zur Beschreibung und Dokumentation 
von Aufgaben, Leistungen, Prozessen und Zugangsstrukturen der öffentlichen 
Verwaltung der Schweiz" liefert die konzeptionellen Grundlagen für die oben 
genannten Standards eCH-0049, eCH-0010, eCH-0073, eCH-0088 und eCH-
0141. 

o Der Standard eCH-0123 "Architektur E-Government Schweiz: Vertrieb" [12] 
macht konzeptionelle Aussagen zur Präsentation (im Sinne von "Vermarktung") 
von Behördenleistungen. 

o Im Rahmen des Umsetzungsplans 2020-2023 [19] von E-Government Schweiz 
läuft das Projekt UZ6125 "Nutzerfreundlichkeit der elektronischen Behördenleis-
tungen verbessern" und ergänzend dazu das Projekt UZ7123 "Behördenübergrei-
fende E-Information und Betrieb des neuen ch.ch etablieren". 

 
Tabelle 30: Evaluation Lösungsvarianten [Herausforderung-6] 

 Variante A Variante B Variante C Variante D 

Potential zur 
Befriedigung der 
Herausforderung 

Bedienung 
vielfältiger 
Kundensegmente 
durch die Kraft des 
Marktes. Vielfalt 
bedeutet jedoch 
auch vielfältige 
Präsentationen 
(Vokabular, 
Strukturen). Infolge 
der Marktselektion 
können sich Quasi-
Standards bilden. 

Bedienung des 
betreffenden 
Kundensegments 
mit klarer Struktur 
und einheitlicher 
Präsentation/ 
Philosophie. Zentral 
protegiertes Portal 
verzerrt jedoch im 
Vergleich zu A den 
Wettbewerb um 
Userakzeptanz. 

Letztlich kann der 
Ansatz aber nur 

Theoretisch 
umfassende 
Bedienung aller 
Kundensegmente 
möglich. 

Theoretisch 
umfassende 
Bedienung aller 
Kundensegmente 
möglich, inkl. 
integraler 
Umsetzung von 
Lösungsvariante C 
durch ch.ch 

 
 

 

125 Siehe https://www.egovernment.ch/index.php/download_file/1747/3410/, Kapitel 3.1.6 «UZ6: Nutzer-
freundlichkeit der elektronischen Behördenleistungen verbessern» 

https://www.egovernment.ch/index.php/download_file/1747/3410/
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einzelne (und nicht 
alle denkbaren) 
Kundensegmente 
(vergl. Abbildung 
73, Abbildung 74) 
abdecken. 

Wirtschaftlichkeit Im Vergleich zu B 
hohe 
Marketingausgaben 
für einzelne Portale. 
Aus übergreifender 
Sicht redundante 
Investitionen nicht 
vermeidbar. 

Im Vergleich zu A 
geringe Marketing-
aufwände für 
protegierte Portale. 
Aus übergreifender 
Sicht Vermeidung 
redundanter 
Investitionen.  

Hoher 
Initialaufwand 
infolge Komplexität 
des nötigen 
fachlichen Modells, 
kontinuierliche 
Pflege nötig. 

Hohe 
Wirtschaftlichkeit, 
falls auf eine 
bestehende Lösung 
wie ch.ch gesetzt 
wird.  

Machbarkeit Status quo, jedoch 
aus Sicht der 
Herausforderung 
noch lange nicht am 
Ende der 
Entwicklung. Langer 
Weg zum Ziel im 
Vergleich zu B. 

Ohne politische 
Unterstützung 
aufgrund der 
förderalen Struktur 
der Schweiz 
schwierig 
durchsetzbar. 
Infolge Motion 

Sollberger120 

Realisierung jedoch 
für JP (EasyGov) 
wahrscheinlich. In 
diesem Fall kurzer 
Weg zum Ziel im 
Vergleich zu A.  

Durch spezialisierte 
Organisationen 
machbar. Nachteil: 
die SEO ist nicht 
isolierbar und nicht 
zentral steuerbar. 
Diesem Nachteil 
kann jedoch mit 
entsprechendem 
Aufwand begegnet 
werden. 

Standards bereits 
realisiert 
(Anwendung durch 
ch.ch), allerdings 
mit aus Usersicht 
noch nicht 
vollständig 
befriedigendem 
Ergebnis. Deshalb 
Weiter-entwicklung 
im Rahmen von UZ6 
und UZ7.  

Auswirkung auf 
Sollarchitektur 

Zielbilder unterstützen 
diesen Ansatz, keine 
zusätzlichen 
Auswirkungen. 

wie A.  Zusätzliche Anforderung: 
Definition eines 
leistungsübergreifenden 
Keywordkatalogs. 

Keine direkten 
Auswirkungen, da 
Weiterentwicklung durch 
eCH und UZ6 und UZ7 
erfolgt. Allenfalls könnten 
sich daraus 
Anforderungen an die 
Sollarchitektur ergeben.  

Zusammen-
fassende 
Beurteilung 

Ohnehin gegeben, keine 
Massnahmen nötig. 

B kann A nicht ersetzen, 
sondern nur optional auf 
A aufsetzen. Insofern kein 
Widerspruch zum Archi-
tekturprinzip [P-4]. 

Google als de facto Stan-
dard zur Suche von 
Leistungen im Internet 
muss in einer Lösung 
berücksichtigt werden. 
Der Aufbau dieser Lösung 
ist jedoch aufwendig und 
bedarf spezifisches 
Knowhow. 

Diese Variante wurde 
bereits durch spezifische 
Angebote (z.B. ch.ch) 
umgesetzt. Diese 
Angebote setzen dabei 
integral auch die 
Lösungsvariante C um.    

 

Empfehlung: Alle Lösungsvarianten haben ihre Berechtigung und können parallel umgesetzt 
werden.  

Variante B ergänzt optional Variante A. Beide stehen im Einklang mit den Zielbildern (insbeson-
dere denen in Kapitel 2.1.2 und 2.1.6), es ergibt sich keine Einschränkung des Lösungsraums. 
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Die Zielbilder unterstützen sowohl Variante A und B. Die Entwicklung der Sollarchitektur in Ka-
pitel 2.5 muss in diesem Sinne diese beiden Varianten ermöglichen. 

Variante C bedingt sehr spezifisches Know-how und erscheint für eine Umsetzung aufwendig. 
Gleichzeitig ist diese Variante, da Google der de facto Standard zur Suche von Leistungen im 
Internet ist, eine effektive Massnahme und entsprechend möglichst zu berücksichtigen. Des-
halb wird diese Variante von den E-Government Schweiz-Projekten UZ6125 und UZ7123, die zum 
Ziel die Förderung des ch.ch-Portal haben, verfolgt. ch.ch ist ein bestehendes Angebot, das der 
Variante D entspricht. Da die Projekte UZ6/UZ7 das Thema bereits im Sinne von Variante C und 
D bearbeiten, muss diese Studie keine Aufwände in dieser Richtung machen.  

Entscheid100: Alle Lösungsvarianten können umgesetzt werden.  
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auf Basis der Versichertennummer 
genutzt werden. 

Zentrale Infrastruk-
turkomponente für 
die portalübergrei-
fende Übertragbar-
keit von Bewirtschaf-
tungsrechten 

Es sollen Anforderungen an ein IAM-
System spezifiziert und dieses als 
zentrale Infrastrukturkomponente in 
die Sollarchitektur integriert werden. 
Die Evaluation eines geeigneten Sys-
tems soll durch die Digitale Verwal-
tung Schweiz (DVS) erfolgen. 

Fachausschuss 1.3.2021 

Zentrale Infrastruk-
turkomponente für 
ein geschütztes 
Transportsystem 

Es sollen Anforderungen an ein ge-
schütztes Transportsystem spezifi-
ziert und dieses als zentrale Infra-
strukturkomponente in die Sollarchi-
tektur integriert werden. Die Evalua-
tion eines geeigneten Systems soll 
durch die Digitale Verwaltung Schweiz 
(DVS) erfolgen. 

Fachausschuss 1.3.2021 

Unterschiedliche Va-
rianten zur Auffin-
dung von Behörden-
leistungen 

Zur Auffindung der für den User rele-
vanten Behördenleistungen können 
unterschiedliche Varianten umgesetzt 
werden. Alle Lösungsvarianten kön-
nen umgesetzt werden. 

Fachausschuss 1.3.2021 

Berücksichtigung von 
zwei Integrations-
muster 

Folgende Integrationsmuster werden 
berücksichtigt: 

Integrationsmuster 1: Implementa-
tion des Behördengangs direkt im 
Portal 

Integrationsmuster 2: Einbindung ei-
nes extern implementierten Behör-
dengangs 

Fachausschuss 22.4.2021 

Gemeinsame Do-
main Policy 

Es wird festgehalten, dass als Stan-
dard eine gemeinsame Domain Policy 
definiert wird, die bei DVS umgesetzt, 
für verbindlich erklärt und gepflegt 
wird. 

Fachausschuss 22.4.2021 

Nicht ausschliesslich 
auf E-ID setzen 

Es soll nicht ausschliesslich auf die E-
ID als digitale Identität gesetzt wer-
den. Die E-ID soll komplementär zu 
anderen Identitäten zum Einsatz kom-
men, sobald sie verfügbar ist. Der ent-
sprechende Entscheid vom 
16.12.2020 wird revidiert. 

Projektaus-
schuss 

5.5.2021 
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Peer-to-Peer Trust 
Schnittstellenarchi-
tektur 

In einer ersten Phase der Standardi-
sierung soll auf eine Peer-to-Peer 
Trust, also dezentrale Schnittstellen-
architektur fokussiert werden. 

Projektaus-
schuss 

17.5.2021 

Dezentral vor zentral Die Entscheide zu zentralen Infra-
strukturkomponenten werden zu-
gunsten eines in einer ersten Phase 
dezentralen Ansatzes revidiert. 

Projektaus-
schuss 

17.5.2021 

Empfehlung zur 
Technologie 

Die Anforderungen an die Standardi-
sierung sind auf konzeptioneller 
Ebene zu formulieren und nicht auf 
technischer. Die Festlegung der Tech-
nologie greift zu weit. Eine Empfeh-
lung zur Technologie ist jedoch ange-
bracht und soll abgegeben werden. 

Fachausschuss 24.6.2021 

Definitionshoheit Die Schnittstellen-Verantwortung 
(Definitionshoheit) liegt in der Hand 
des Providers des Behördengangs 
resp. des Geschäftsfalls 

Fachausschuss 24.6.2021 

Etappierte Roadmap Es soll eine etappierte Roadmap mit 
Ausbauschritten über Peer-to-Peer 
Trust hinaus umgesetzt werden. Die 
Entscheide zu den Ausbauschritten 
erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt. 

Fachausschuss 24.6.2021 

Kostenübernahme Jedes Portal ist für die Implementie-
rung der Schnittstelle und der damit 
verbundenen Kosten selbst verant-
wortlich. 

Fachausschuss 24.6.2021 

Abnahme der Studie Die Studie in der Version 1.0 wurde 
abgenommen 

Projektaus-
schuss 

4.2.2022 
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